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Zukunft kommt von Zuversicht!  
(unbekannter Verfasser) 

 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

frohe Weihnachten und ein zufriedenes, gesundes Jahr 2024!  
 

Mit diesen Weihnachtsgrüßen und guten Wünschen kurz vor dem Jah-
reswechsel ist es mir ein Anliegen im Auftrag unseres Landkreises 

und auch persönlich Dankeschön zu sagen, für die verschiedensten 
Situationen und Ereignisse, gute Gespräche sowie  

interessante Begegnungen.  
 

Besonders danke ich für Ihr Wirken und die Zusammenarbeit!  
 

Ich wünsche besinnliche, erholsame Festtage  
mit besonderen Momenten.  

Blicken wir mit Mut und Zuversicht auf das neue Jahr! 
 

Herzliche Grüße 
 
 

Markus Müller 
Landrat 
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Der Landkreis Dillingen a.d.Donau trauert um 

 
Herrn Werner  A s c h i n g e r 

 

Herr Werner Aschinger war 26 Jahre bis zum Eintritt 
in den Ruhestand im Jahr 1999 beim Landratsamt 
Dillingen als Technischer Angestellter im Tiefbauamt 
tätig. Sein Pflichtbewusstsein und seine Zuverlässig-
keit sowie seine freundliche und hilfsbereite Art si-
cherten ihm das Vertrauen seiner Vorgesetzten und 
die Wertschätzung seiner Kolleginnen und Kollegen. 
Der Landkreis Dillingen a.d.Donau wird Herrn Aschin-
ger ein ehrendes Gedenken bewahren. Unser tief 
empfundenes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.   
 

Dillingen a.d.Donau, den 07.12.2023      
 
 
          Markus Müller         Thomas Saumweber  
               Landrat      Personalratsvorsitzender  
 

 

 
 
 
Beteiligungsbericht des Landkreises Dillin-
gen a. d. Donau gem. Art. 82 Abs. 3 Landkrei-
sordnung (LKrO) für das Jahr 2023 
 

Der Beteiligungsbericht des Landkreises Dillin-
gen a. d. Donau nach Art. 82 Abs. 3 LKrO über 
seine Beteiligungen an Unternehmen in einer 

Rechtsform des Privatrechts wurde dem Kreistag 
in seiner Sitzung am 24.11.2023 vorgelegt. 

 
Dieser Bericht liegt vom Tage nach dieser Be-
kanntmachung an eine Woche lang beim Land-
ratsamt Dillingen, Finanzverwaltung, Zimmer Nr. 
035, während der üblichen Dienststunden öffent-
lich zur Einsichtnahme aus. 
 
Dies wird hiermit bekannt gegeben. 
 
Dillingen a. d. Donau, den 28.11.2023  
 
 
 
Markus Müller 
Landrat 
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3. Änderungssatzung zur  
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasser-
abgabesatzung des Zweckverbandes Glött-

gruppe vom 15.11. 2017 
(BGS/WAS)  

 

Aufgrund des Art. 8 des Kommunalabgabegeset-
zes erlässt der Zweckverband folgende 3. Ände-
rungssatzung zur Beitrags- und Gebührensat-
zung zur Wasserabgabesatzung: 

§ 1 
Grundgebühr 

In § 9a Abs. 2 wird die Grundgebühr wie folgt 
festgesetzt: 

 

Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung 
von Wasserzählern mit Dauerdurchfluss 

bis      4 m³/h        89 €/Jahr 

bis    10 m³/h      222 €/Jahr 

bis    16 m³/h      356 €/Jahr 

bis    25 m³/h      557 €/Jahr 

bis    63 m³/h   1.403 €/Jahr 

bis   100 m³/h   2.229 €/Jahr 

§ 2 
Verbrauchsgebühr 

 

In § 10 Abs. 1 wird die Verbrauchsgebühr auf 
1,95 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers 
festgesetzt.  

 

§ 3 

Inkrafttreten 

 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2024 in 
Kraft.  

 

Holzheim, 27.11.2023 

 

Käßmeyer 

Verbandsvorsitzender 

 

 
 
 
 
 
 

Selbständiges Kommunalunternehmen „KDL 
Kommunalunternehmen des Landkreises Dillin-
gen a.d.Donau“; 
Jahresabschluss 2022 – Aufstellung, Behandlung 
und Offenlegung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 
 
Der Verwaltungsrat des „KDL Kommunalunternehmen 
des Landkreises Dillingen a.d.Donau“ hat in seiner 
Sitzung am 17.11.2023 den Jahresabschluss 2022 
wie folgt festgestellt: 
 
1.  Der Jahresabschluss des Kommunalunterneh-

mens Dillingen a.d.Donau für das Wirtschaftsjahr 
2022 wird gemäß § 27 Abs. 1 der Verordnung über 
Kommunalunternehmen mit einer Bilanzsumme 
von 17.918.977,90 € und einem Jahresüberschuss 
von 663.226,09 € festgestellt. 

 
2. Ergebnisverwendung: 
 Aus dem Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 

2022 in Höhe von insgesamt 663.226,09 € wird ein 
Betrag in Höhe von 594.000,00 € an den Landkreis 
Dillingen abgeführt. Der verbleibende Jahresüber-
schuss in Höhe von 69.226,09 € wird zusammen 
mit dem Ergebnisvortrag zum 01.01.2023 auf neue 
Rechnung vorgetragen. 

 
3. Dem Vorstand des Kommunalunternehmens wird 

für das Wirtschaftsjahr 2022 gem. § 27 KUV die 
Entlastung erteilt. 

 
Die AGP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Rupertistr. 7, 83278 Traunstein, hat den Jahresab-
schluss 2022 des Kommunalunternehmens gemäß § 
27 KUV i.V.m. § 13 Abs. 3 der Satzung i.V.m. Art. 93 
Landkreisordnung i.V.m. §§ 316 ff HGB geprüft und 
folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt: 
 
„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschluss-
prüfers an das KDL Kommunalunternehmen des 
Landkreises Dillingen a.d.Donau, Dillingen a.d.Donau 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresschluss des KDL Kommunalun-
ternehmen des Landkreises Dillingen a.d.Donau, Dil-
lingen a.d.Donau, - bestehend aus der Bilanz zum 31. 
Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrech-
nung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht des KDL Kommunalunternehmen des 
Landkreises Dillingen a.d.Donau, Dillingen a.d.Donau, 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. De-
zember 2022 geprüft. 
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 
wesentlichen Belangen den deutschen handels-
rechtlichen und ergänzenden landesrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des 
Kommunalunternehmens zum 31. Dezember 2022 
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage des Kommu-
nalunternehmens. In allen wesentlichen Belangen 
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jah-
resabschluss, entspricht den deutschen gesetzli-
chen Vorschriften und stellt die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
HGB i.V.m. Art. 93 LKrO Bay unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unse-
res Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Über-
einstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-
nachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des 
Verwaltungsrats für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-
schen handelsrechtlichen und ergänzenden landes-
rechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz und Ertragslage des Kommunalunternehmens 
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-

antwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Über-
einstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt 
haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsich-
tigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die 
gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig-
keit des Kommunalunternehmens zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zu-
sammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Dar-
über hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, 
sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gege-
benheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die Aufstellung des Lageberichts, der insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kommu-
nalunternehmens vermittelt sowie in allen wesentli-
chen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrun-
gen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwen-
dig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lagebe-
richts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, 
und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dar-
über zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab-
sichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der 
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Kommunalunternehmens vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu ertei-
len, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit § 317 HGB i.V.m. Art. 93 LKrO Bay 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine we-
sentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtig-
keiten resultieren und werden als wesentlich angese-
hen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, 
dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundla-
ge dieses Jahresabschlusses und Lageberichts ge-
troffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adres-
saten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Er-
messen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken we-
sentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – 
falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im 
Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlun-
gen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie er-
langen Prüfungsnachweise, die ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentli-
che falsche Darstellungen nicht aufgedeckt wer-
den, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkei-
ten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwir-
ken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkei-
ten, irreführende Darstellungen bzw. das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prü-
fung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lage-
berichts relevanten Vorkehrungen und Maßnah-
men, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter 
den gegebenen Umständen angemessen sind, je-
doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme des Kommunalunter-
nehmens abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den 
gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammenhängenden 
Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemes-
senheit des von den gesetzlichen Vertretern an-
gewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf 
der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, 
ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen-
hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des 
Kommunalunternehmens zur Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu 
dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Un-
sicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-
gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam 

zu machen oder, falls diese Angaben unangemes-
sen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifi-
zieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf 
der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestä-
tigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass das Kommunalunter-
nehmen ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr 
fortführen kann. 

 beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und 
den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich 
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die 
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereig-
nisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Kommunalunterneh-
mens vermittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit 
dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der 
Lage des Kommunalunternehmens. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsori-
entierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis 
ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise voll-
ziehen wir dabei insbesondere die den zukunfts-
orientierten Angaben von den gesetzlichen Vertre-
tern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung 
der zukunftsorientierten Angaben aus diesen An-
nahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu-
grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. 
Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, 
dass künftige Ereignisse wesentlich von den zu-
kunftsorientierten Angaben abweichen. 
 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwort-
lichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im in-
ternen Kontrollsystem, die wir während unserer Prü-
fung feststellen. 
 
Traunstein, 07. November 2023 
 
AGP GmbH                                   Thomas Göntgen 
Wirtschaftsprüfergesellschaft        Wirtschaftsprüfer 
 
Der Jahresabschluss mit Lagebericht sowie der Be-
stätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers liegen vom 
Tage dieser Bekanntmachung an sieben Tage lang 
beim Landratsamt Dillingen, Finanzverwaltung, Zim-
mer 035, während der üblichen Dienstzeiten gemäß § 
27 KUV (Verordnung über Kommunalunternehmen) 
öffentlich aus. 
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Dillingen a. d. Donau, den 01.12.2023  
KDL – Kommunalunternehmen des 
Landkreises Dillingen a. d. Donau 
 
gez.                                           gez. 
 
Georg Feeß                               Sebastian Bundschuh 
Vorstand                                    Vorstandsmitglied  
 

 

Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes 

Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen 
für das Haushaltsjahr 2024 

 
I. 

Aufgrund des Art. 41, Abs. 1 und 2 sowie Art. 27, 
Abs. 1 KommZG in Verbindung mit Art. 63 ff. 
Gemeindeordnung (GO) und des § 22 der Ver-
bandssatzung vom 30.11.2000 (Amtsblatt des 
Landkreises Dillingen a. d. Donau Nr. 11 vom 21. 
Dezember 2000, S. 2) erlässt der Zweckverband 
Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen die fol-
gende Haushaltssatzung 
 

§ 1 
 
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 
 
wird im Erfolgsplan 
in den Erträgen und Aufwendungen 
 
auf                     31.672.700 Euro 
 
und im Vermögensplan 
in den Einnahmen und Ausgaben 
 
auf                     11.067.400 Euro 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
An Kreditaufnahmen für die Investitionen im 
Vermögensplan werden 5.000.000 Euro festge-
setzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-
plan werden mit 630.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben werden mit 5.000.000 Euro festge-
setzt. 
 

§ 5 
 
Der Haushaltsplan tritt zum 1. Januar 2024 in 
Kraft. 
 
Dillingen a. d. Donau, 08.12.2023 
 
Donau-Stadtwerke 
Dillingen-Lauingen 
 
Müller 
Verbandsvorsitzende 

 
II. 

Der Haushaltsplan liegt am Tage nach dieser 
Bekanntmachung bis zur nächsten amtlichen 
Bekanntmachung einer Haushaltssatzung bei der 
Geschäftsstelle des Zweckverbandes Donau-
Stadtwerke Dillingen-Lauingen im Verwaltungs-
gebäude, Regens-Wagner - Str. 8, 89407 Dillin-
gen a. d. Donau, während der allgemeinen Ge-
schäftszeiten öffentlich zur Einsichtnahme auf 
(Art. 41 KommZG, § 4 BekV und Art. 65, Abs. 3 
GO).                              

 
 

Haushaltssatzung 
des 

Zweckverbandes zur Wasserversorgung der 
Eichberggruppe Wengen 

(Landkreis Dillingen a.d.Donau) 
für das Haushaltsjahr 2024 

 
Auf Grund der Art. 40 Abs. 1 S. 1, 41 KommZG, 
63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Zweck-
verband zur Wasserversorgung der Eichberg-
gruppe Wengen folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für 
das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt. 
 
Er schließt im Erfolgsplan  in den Einnahmen 
und Ausgaben mit 231.300 Euro 
 
und im Vermögensplan in den Einnahmen und 
Ausgaben  mit 207.200 Euro  
ab. 
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§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
ons-fördermaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-
plan werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden bis 
zu einem Betrag von 50.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Diese Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2024 in 
Kraft. 
 
Villenbach, den 13.12.2023 
 
 
Werner Filbrich 
Verbandsvorsitzender   
Vorstehende Haushaltssatzung samt ihren Anla-
gen wird hiermit nach Genehmigung der Rechts-
aufsicht vom 11.12.2023 amtlich bekannt ge-
macht.  
 
Sie liegt zusammen mit ihren Anlagen nach Vor-
schrift des Art. 65 Abs. 3 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern ab sofort bis zur nächs-
ten Bekanntmachung der Haushaltssatzung im 
Rathaus der Gemeinde Villenbach, Hauptstraße 
17, während der allgemeinen Sprechstunden des 
Bürgermeisters zur Einsichtnahme auf. 
 
 
Villenbach, den 13.12.2023   
Werner Filbrich 
Verbandsvorsitzender 
 
 
Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalab-
gabengesetzes erlässt der Zweckverband zur 
Wasserversorgung der Eichberggruppe Wengen 
folgende 
 
 
4. Satzung zur Änderung der Beitrags- und 
Gebührensatzung vom 17.11.2014 
 
 

§ 1 
 

Die Beitrags- und Gebührensatzung vom 
17.11.2014 wird wie folgt geändert: 
 

§ 9a Abs. 2 Grundgebühr 
 

Die Grundgebühr beträgt bei Verwendung von 
Wasserzählern mit Nenndurchfluss bis 2,5 m³/h                      
96 Euro, bei Nenndurchfluss bis 10 m³/h 240 
Euro jährlich. 
 

§ 10 Abs. 3 Verbrauchsgebühr 
 

Die Gebühr pro Kubikmeter entnommenen Was-
sers beträgt 1,79 Euro. 
 

§ 2 
 

Die Satzungsänderungen §§ 9a und 10 treten 
zum 01.01.2024 in Kraft. 
Villenbach, den 13.12.2023 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Eich-
berggruppe Wengen 
 
Werner Filbrich 
Verbandsvorsitzender 

 

Allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/20071 

des Landkreises Dillingen a.d.Donau 
über die Festsetzung des Deutschlandtickets 
als Höchsttarif einschließlich Ermäßigungsti-

cket als Höchsttarif bis zum 30. April 2024 
 

I. Hintergrund 

Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, das 
im Jahr 2023 erfolgreich eingeführte Deutsch-
landticket als digitales und deutschlandweit gülti-
ges Angebot für den öffentlichen Personennah-
verkehr (ÖPNV) über das Jahr 2023 hinaus fort-

                                                 
1 VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 
vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenver-
kehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhe-
bung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und 
(EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315/1) in der 
Fassung der Verordnung (EU) 2016/2338 DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 
vom 14. Dezember 2016 zur Änderung der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 hinsichtlich der Öffnung des 
Marktes für inländische Schienenpersonenverkehrs-
dienste (ABl. L 354/22). 
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zuführen. Das bundesweit gültige Deutschlandti-
cket ermöglicht den Fahrgästen mit einem einfa-
chen und günstigen Angebot die Nutzung des 
ÖPNV und stellt einen Baustein für einen attrak-
tiven ÖPNV dar. 
Mit der vergünstigten Version des Deutschlandti-
ckets für Auszubildende, Studierende und Frei-
willigendienstleistende (Ermäßigungsticket) wur-
de im Freistaat Bayern für diese Bevölkerungs-
gruppen ein attraktives tarifliches Angebot ge-
schaffen. Das Ermäßigungsticket ist 20 Euro 
gegenüber dem regulären Deutschlandticket re-
duziert. Diese weitergehende preisliche Redukti-
on wird vom Freistaat Bayern getragen. 
Den Aufgabenträgern obliegt es, auf dieser Basis 
den Ausgleich der Auswirkungen des Deutsch-
landtickets einschließlich des Ermäßigungsti-
ckets im Verhältnis zu den Verkehrsunternehmen 
des allgemeinen ÖPNV nach Maßgabe der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1370/2007 im Rahmen öffentli-
cher Dienstleistungsaufträge oder allgemeiner 
Vorschriften zu regeln. 
Um die Umsetzung des Deutschlandtickets im 
allgemeinen ÖPNV in seinem Zuständigkeitsge-
biet zum 1. Januar 2024 sowie eine rechtskon-
forme Finanzierung hierfür zu gewährleisten, 
erlässt der Landkreis Dillingen a.d.Donau eine 
allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Ab-
satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 in 
Form einer Allgemeinverfügung. Die allgemeine 
Vorschrift regelt rechtsverbindlich die gemein-
wirtschaftliche Verpflichtung der im Zuständig-
keitsgebiet des Landkreises Dillingen a.d.Donau 
tätigen Verkehrsunternehmen des allgemeinen 
ÖPNV zur Anerkennung des Deutschlandtickets 
sowie im Gegenzug einen Ausgleich der hier-
durch entstehenden finanziellen Nachteile unter 
Bezugnahme auf die Muster-Richtlinien Deutsch-
landticket 2024. Hierdurch werden die Vorgaben 
zum Deutschlandticket bezogen auf das Zustän-
digkeitsgebiet des Landkreises Dillingen 
a.d.Donau umgesetzt. 
 

II. Allgemeinverfügung 
 
1. Rechtsgrundlagen 

 Auf Grundlage von § 8 Absatz 3 und 

§ 8a Absatz 1 Sätze 2 und 3 des Personen-

beförderungsgesetzes (PBefG), Arti-

kel 8 Absätze 1 und 3 sowie Artikel 9 Absatz 

1 des Gesetzes über den öffentlichen Perso-

nennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG in der 

zum 1. Januar 2024 geltenden Fassung) so-

wie Artikel 3 Absatz 2 in Verbindung mit 

Art. 2 Buchstabe l) der Verordnung (EG) Nr. 

1370/2007 erlässt der Landkreis Dillingen 

a.d.Donau die nachfolgende allgemeine Vor-

schrift zur Festsetzung des Deutschlandti-

ckets als Höchsttarif im allgemeinen öffentli-

chen Personennahverkehr (allgemeiner 

ÖPNV) und zur Gewährung von Ausgleichs-

leistungen für finanzielle Nachteile im Zu-

sammenhang mit der Beförderung von Fahr-

gästen mit einem Deutschlandticket für den 

Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. April 

2024. 

2. Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung  

2.1 Alle Verkehrsunternehmen, die im Gel-

tungsbereich dieser allgemeinen Vor-

schrift (dazu Nr. 2.4) öffentliche Perso-

nenverkehrsdienste des allgemeinen 

ÖPNV erbringen, sind verpflichtet, wäh-

rend der Laufzeit dieser allgemeinen 

Vorschrift (dazu Nr. 8) das Deutschland-

ticket im Sinne des § 9 Absatz 1 des 

Regionalisierungsgesetzes (RegG) als 

Höchsttarif gemäß Artikel 3 Absatz 2 

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gemäß 

den Vorgaben dieser allgemeinen Vor-

schrift entsprechend Nr. 2.2 anzuerken-

nen (im Folgenden Tarifanerkennung 

oder Tarifanerkennungspflicht).  

2.2 Die Tarifanerkennung im Sinne von 

Nr. 2.1 beinhaltet die Beförderung von 

Fahrgästen mit einem gültigen Deutsch-

landticket zu den bundesweit einheitlich 

geltenden Tarifbedingungen gemäß den 

Tarifbestimmungen Deutschlandticket in 

der jeweils geltenden Fassung 

(https://infoportal.mobil.nrw/koordinierun

gsrat.html), ohne dass den Fahrgästen 

hierfür zusätzliche Kosten entstehen. 

Die Anerkennung des Deutschlandti-

ckets verpflichtet das Verkehrsunter-

nehmen nicht zum Vertrieb; soweit vor-

handen, gelten diesbezüglich die ent-

sprechenden Regelungen des jeweiligen 

öffentlichen Dienstleistungsauftrags zwi-

schen dem Verkehrsunternehmen und 

der jeweils zuständigen Behörde (ge-
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meinwirtschaftliche Verkehre, dazu Nr. 

3.1). Die Verkehrsunternehmen sind im 

Zusammenhang mit der Anerkennung 

des Deutschlandtickets zudem berech-

tigt und verpflichtet, an der bundesweit 

abgestimmten Einnahmeaufteilung für 

das Deutschlandticket (vergleiche Be-

schlussfassung für ein bundesweites 

Clearingverfahren zur Zuscheidung der 

Einnahmen aus dem Deutschlandticket 

auf Basis des Leipziger Modellansatzes 

in der jeweils geltenden Fassung 

(https://infoportal.mobil.nrw/koordinierun

gsrat.html)) teilzunehmen. Entsprechend 

sind die hierfür erforderlichen Daten be-

reitzustellen, bestehende Einnahmen-

ansprüche vollumfänglich geltend zu 

machen und gegebenenfalls diese An-

sprüche überschießende Einnahmen 

abzugeben. Wenn durch die Fahrgeld-

zuscheidungen aus dem Deutschlandti-

cket kein Nachteilsausgleich in An-

spruch genommen werden muss, ist der 

den Soll-Einnahmewert 2024 überstei-

gende Betrag entsprechend den Vorga-

ben eines unter Beteiligung der Be-

troffenen festzulegenden Systems zu 

verteilen. Konkretisierungen und ausfüh-

rende Bestimmungen zum Leipziger 

Modellansatz und der Einnahmeauftei-

lung sind entsprechend zu beachten. 

Die Verkehrsunternehmen sind zudem 

verpflichtet, wenn und soweit im Zu-

sammenhang mit der Tarifanerkennung 

erforderlich, Tarifgenehmigungsanträge 

für das Deutschlandticket selbst zu stel-

len oder bei entsprechenden Tarifanträ-

gen Dritter mitzuwirken und keine Ein-

wände hiergegen vorzubringen. Sie ha-

ben in dem möglichen und erforderli-

chen Umfang an der bundesweit einheit-

lichen Umsetzung des Deutschlandti-

ckets mitzuwirken. Die Umsetzung des 

Deutschlandtickets entsprechend den 

bundesweit abgestimmten Kontroll-

merkmalen ist technisch unter Einsatz 

entsprechender Kontrollgeräte zu ge-

währleisten; die bundesweit abgestimm-

ten Eckpunkte zur Kontrolle des 

Deutschlandtickets sind einzuhalten.  

2.3 Die Tarifanerkennungspflicht im Sinne 

von Nr. 2.1 beinhaltet zudem die Beför-

derung von Studierenden, Auszubilden-

den und Freiwilligendienstleistenden mit 

einem gültigen ermäßigten Deutschland-

ticket (Ermäßigungsticket) gemäß Anla-

ge 1. Die Verkehrsunternehmen sind im 

Hinblick auf die Anerkennung des Er-

mäßigungstickets zudem berechtigt und 

verpflichtet, bei der bundesweiten Ein-

nahmenaufteilung wie folgt vorzugehen: 

Das Ermäßigungsticket ist bei der bun-

desweiten Einnahmeaufteilung mit dem 

regulären Preis des Deutschlandtickets 

ohne die ergänzende Ermäßigung in 

Bayern anzusetzen.  

2.4 Der Geltungsbereich dieser allgemeinen 

Vorschrift erstreckt sich geografisch auf 

das gesamte Gebiet, für das der Land-

kreis Dillingen a.d.Donau, unter Berück-

sichtigung von bestehenden Regelun-

gen zu Kooperationen i.S.v. Art. 7 

BayÖPNVG, Verordnungen, Zweckver-

einbarungen nach Art. 9 Abs. 1 

BayÖPNVG sowie bestehenden Verein-

barungen zur Übertragung von Zustän-

digkeiten mit benachbarten zuständigen 

Behörden, die Befugnis als zuständige 

Behörde im Sinne des Artikel 2 Buch-

stabe b) der Verordnung (EG) Nr. 

1370/2007 für den allgemeinen ÖPNV 

innehat.  

3. Vorrangige Regelungen öffentlicher 

Dienstleistungsaufträge; Abschluss von 

Umsetzungsvereinbarungen 

3.1 Soweit öffentliche Personenverkehrs-

dienste im allgemeinen öffentlichen Per-

sonenverkehr auf Grundlage öffentlicher 

Dienstleistungsaufträge erbracht werden 

(gemeinwirtschaftliche Verkehrsdienste), 

gelten die Regelungen dieses öffentli-

chen Dienstleistungsauftrags einschließ-

lich etwaiger Ergänzungen oder Nach-

träge im Grundsatz vorrangig vor den 

Regelungen dieser allgemeinen Vor-

schrift. Dies gilt auch für die öffentlichen 

Dienstleistungsaufträge im AVV-
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Regionalbusverkehr und für die Betrau-

ung der Stadt Augsburg. Dies gilt in Be-

zug auf die Pflicht zur Tarifanerkennung 

nur insoweit, wie der jeweilige öffentli-

che Dienstleistungsauftrag eine ent-

sprechende Pflicht zur Anerkennung des 

Deutschlandtickets enthält; im Übrigen 

ergibt sich die Tarifanerkennungspflicht 

einschließlich der hierfür zu gewähren-

den Ausgleichsleistungen aus dieser 

allgemeinen Vorschrift. Die Umsetzung 

der Tarifanerkennung im Einzelnen, die 

Ermittlung und Abwicklung der Aus-

gleichsleistungen sowie der erforderli-

chen Nachweisführung hierfür erfolgt auf 

Grundlage des jeweiligen öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags unter vollständi-

ger Beachtung der Regelungen dieser 

allgemeinen Vorschrift. 

3.2 Soweit öffentliche Personenverkehrs-

dienste eigenwirtschaftlich erbracht 

werden, können zur Umsetzung dieser 

allgemeinen Vorschrift, soweit erforder-

lich, Umsetzungsvereinbarungen zwi-

schen dem jeweiligen Verkehrsunter-

nehmen und der Landkreis Dillingen 

a.d.Donau abgeschlossen werden. In 

der Umsetzungsvereinbarung kann ins-

besondere die konkrete Abwicklung der 

Ausgleichsleistungen sowie der Nach-

weisführung nach Maßgabe dieser all-

gemeinen Vorschrift geregelt werden. 

Die Umsetzungsvereinbarung begründet 

keine eigenständigen Tarifanerken-

nungspflichten oder Ausgleichsansprü-

che.  

4. Ausgleichsleistungen 

4.1 Die Verkehrsunternehmen haben nach 

Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift 

Anspruch auf Ausgleichsleistungen für 

die ihnen durch die Anerkennung des 

Deutschlandtickets entstehenden finan-

ziellen Nachteile. Die finanziellen Nach-

teile ergeben sich dabei aus einer Ge-

genüberstellung der Situation mit Aner-

kennung des Deutschlandtickets (Mit-

Fall) und der Situation mit Anwendung 

der bis dahin geltenden Tarife (Ohne-

Fall) unter Berücksichtigung sämtlicher 

hiermit jeweils verbundenen positiven 

und negativen Effekte. Bei der Gegen-

überstellung sind die nachfolgenden 

Grundsätze zu beachten; die Einzelhei-

ten sind bei Bedarf im Rahmen des je-

weils zugrundeliegenden öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags oder einer Um-

setzungsvereinbarung nach diesen 

Grundsätzen zu regeln. 

In Bezug auf die Ermittlung der Höhe 

der Ausgleichsleistungen gelten die Nrn. 

5.4.1 bis 5.4.6 der Muster-Richtlinien 

Deutschlandticket 2024.  

Für neu eingeführte verkehrliche Ange-

bote, für die keine Referenzwerte in den 

Monaten Januar 2019 bis April 2019 

ermittelt werden können, ist zur Ermitt-

lung der Soll-Einnahmen ausnahmswei-

se die Nutzung von entsprechenden Ist-

Daten des Jahres 2022 zulässig. Sofern 

keine Werte aus den Vorjahren beste-

hen, sind validierte Prognosedaten zu-

lässig. Diese Prognosedaten müssen 

unter Berücksichtigung der tatsächlichen 

Ist-Daten zur Nutzung mit dem Deutsch-

landticket und der preislichen Elastizität 

beim Nachweisverfahren validiert wer-

den. Eine Fortschreibung der hochge-

rechneten Fahrgeldeinnahmen im Ver-

hältnis zu der Veränderung der Betriebs-

leistungen für die Monate Januar 2024 

bis April 2024 gegenüber dem Refe-

renzzeitraum des Kalenderjahres 2019 

nach Nr. 5.4.1.1 Satz 8 der Muster-

Richtlinien Deutschlandticket 2024 er-

folgt nicht, soweit bei der Ermittlung der 

Soll-Einnahmen die Betriebsleistungs-

veränderung durch die Nutzung von 

entsprechenden Ist-Daten aus dem Re-

ferenzzeitraum des Jahres 2022 oder 

Prognosedaten bereits berücksichtigt ist.  

Dies gilt gleichermaßen auch für das 
Ermäßigungsticket zum Deutschlandti-
cket; dieses ist im ersten Schritt bei der 
Ermittlung der Höhe der Ausgleichsleis-
tungen wie das reguläre Deutschlandti-
cket zu berücksichtigen. Im zweiten 
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Schritt ist eine gesonderte Darstellung 
der Höhe der zusätzlichen Ausgleichs-
leistungen für die Ermäßigungstickets 
nach Maßgabe von Nr. 4.1.7 erforder-
lich. 

4.1.1 Bezüglich der im Ohne-Fall (siehe Nr. 4.1) 

bis einschließlich des Jahres 2023 ge-

währten Ausgleichsleistungen auf 

Grundlage des § 45a PBefG war zur 

Vermeidung von Verwerfungen im Zu-

sammenhang mit der Tarifanerkennung 

des Deutschlandtickets eine entspre-

chende Erklärung zum Verfahren der 

Berechnung der Ausgleichsleistungen 

erforderlich.  

Das BayÖPNVG wurde mit Gesetz vom 

24. Juli 2023 angepasst. Der Ausgleich 

nach § 45a PBefG wird durch eine lan-

desgesetzliche Regelung ersetzt. Ver-

kehrsunternehmen erhalten für Linien-

verkehre mit einer Genehmigung, deren 

Laufzeit bis spätestens zum 30. Sep-

tember 2024 beginnt, während der ge-

samten Laufzeit dieser Genehmigung 

Leistungen nach dieser allgemeinen 

Vorschrift. Für Linienverkehre mit einer 

Genehmigung, deren Laufzeit zwischen 

dem 1. Oktober 2024 und dem 31. De-

zember 2024 beginnt, erhalten sie diese 

Leistungen längstens bis zum 31. Juli 

2033.  

Diese allgemeine Vorschrift umfasst in-

soweit mit Inkrafttreten der Gesetzesän-

derung am 1. Januar 2024 auch die 

Ausgleichsleistungen in der Höhe des 

Betrages, der sich bei entsprechender 

Anwendung des Verfahrens zur Berech-

nung nach Satz 1 ergibt. Der Aus-

gleichsanspruch des Unternehmers en-

det mit Ablauf der Liniengenehmigun-

gen. Der Ausgleich wird bei Änderungen 

des Angebots entsprechend wertanteilig 

angepasst. Die zum Ausgleich der weg-

gefallenen Ausgleichsleistungen nach 

§ 45a PBefG gewährten Beträge sind 

gesondert auszuweisen. Näheres hierzu 

regelt Nr. 5.5.3. 

Die Höhe der zum Ausgleich der wegge-

fallenen Ausgleichsleistungen nach 

§ 45a PBefG gewährten Beträge wird 

dabei pauschaliert auf der Grundlage 

der Ausgleichshöhe im Jahr 2019 ermit-

telt und ersetzt diese Ausgleichsleistun-

gen. Auf Basis einer ersten Prognose 

einer linien- bzw. linienbündelscharfen 

Zuordnung der § 45a PBefG-

Ausgleichsleistungen aus dem Jahr 

2019 beantragt der Auftragnehmer über 

das DTBY-Portal bei dem Auftraggeber 

bis zum 1. März 2024 eine Vorauszah-

lung von 50 Prozent der Ausgleichsleis-

tungen für das Jahr 2024. Diese Zuord-

nung erfolgt entsprechend dem in Anla-

ge 3 beschriebenen Verfahren. Bis zum 

1. September 2024 erfolgt die Berech-

nung der linien- bzw. linienbündelschar-

fen Zuordnung der § 45a PBefG-

Ausgleichsleistungen im Jahr 2019 

durch den Auftragnehmer und beantragt 

auf dieser Grundlage die zweite Voraus-

zahlung in Höhe von 50%.  

Im Fall wesentlicher Änderungen im Li-

nienangebot oder neuer Verkehre im 

Zeitraum von 2020 bis 2022 beantragt 

der Auftragnehmer die Vorauszahlungen 

auf Grundlage der im Jahr 2022 be-

schiedenen Ausgleichshöhe. Hierfür 

stellt der Auftragnehmer dem Auftrag-

geber eine valide und nachvollziehbare 

Berechnung als Grundlage zur Verfü-

gung. Der Auftraggeber prüft diese Be-

rechnung zusammen mit der zuständi-

gen Regierung, insbesondere unter 

Rückgriff auf die Zahl der Auszubilden-

den und Schülerinnen und Schüler. 

Für wesentliche Änderungen im Linien-

angebot sowie neue Verkehre in den 

Jahren 2023 oder 2024 bildet eine vali-

de und nachvollziehbare, vom Aufga-

benträger und der Regierung geprüfte 

und bestätigte Berechnung des Unter-

nehmens die Grundlage des Ausgleichs. 

Diese greift insbesondere auf die Zahl 

der Schülerinnen und Schüler im Rah-

men der Bestandssicherung zurück.  
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Werden während der Gültigkeit dieser 

allgemeinen Vorschrift wesentliche Ver-

änderungen des Linienangebotes fest-

gestellt, werden die pauschalierten Aus-

gleichsleistungen wertanteilig ange-

passt. Die Höhe der Ausgleichsleistun-

gen verringert sich bei Auslaufen einzel-

ner Liniengenehmigungen entsprechend 

den Wertanteilen der jeweiligen Linien.  

Einzelheiten regelt Anlage 3 zu dieser 

allgemeinen Vorschrift. 

Wesentliche Änderungen werden in der 

nächsten Auszahlung berücksichtigt. Er-

forderlichenfalls erfolgt nach Ende der 

Genehmigungslaufzeit oder der Gültig-

keit dieser allgemeinen Vorschrift eine 

Korrektur; die Regelungen nach Nr. 

4.3.4 finden entsprechend Anwendung. 

4.1.2 Bestehende Ausgleichsregelungen für 

sonstige Tarifmaßnahmen bleiben unbe-

rührt. Dies gilt insbesondere für den ge-

setzlichen Ausgleichsanspruch nach 

den §§ 228 ff. SGB IX. Dies gilt gleich-

ermaßen auch für weitere bestehende 

Tarifvorgaben und darauf bezogene 

Ausgleichsregelungen des Landkreises 

Dillingen a.d.Donau (zum Beispiel aktu-

ell für das 365-Euro-Ticket) oder Dritter, 

die für das Verkehrsunternehmen Gel-

tung beanspruchen. Bestehen mehrere 

Ausgleichsregelungen nebeneinander, 

insbesondere bei Tarifvorgaben im 

Rahmen verschiedener allgemeiner 

Vorschriften, ist sicherzustellen, dass 

Ausgleichsleistungen für dieselbe Tarif-

vorgabe nicht mehrfach gewährt wer-

den. Hierzu sind die jeweiligen Tarifvor-

gaben und die hierfür gewährten Aus-

gleichsleistungen im Rahmen der 

Nachweisführung (dazu Nr. 5) jeweils 

getrennt und nachvollziehbar darzustel-

len. 

4.1.3 Der Landkreis Dillingen a.d.Donau kann 

künftig auch zusätzliche Tarifvorgaben 

und Ausgleichsregelungen treffen. 

4.1.4 Die Höhe der Ausgleichsleistungen für die 

ergänzende Ermäßigung des Ermäßi-

gungstickets ergibt sich aus der Diffe-

renz zwischen den nach Nr. 5.4.1.2 

Satz 1 der Muster-Richtlinien Deutsch-

landticket 2024 anzusetzenden Fahr-

geldeinnahmen und den tatsächlichen 

Fahrgeldeinnahmen aus dem Verkauf 

der Ermäßigungstickets.  

4.2 Bestehende Regelungen in öffentlichen 

Dienstleistungsaufträgen bleiben unbe-

rührt. Ein Anspruch besteht nicht, wenn 

das jeweilige Verkehrsunternehmen auf 

anderweitigem Weg (bspw. über öffentli-

che Dienstleistungsaufträge oder andere 

allgemeine Vorschriften etc.) einen Aus-

gleich für die Tarifanerkennung erhält 

oder für die jeweiligen Personenver-

kehrsdienste selbst in Bezug auf die Er-

lösverantwortung bzw. die Tarifeinnah-

men kein wirtschaftliches Risiko trägt 

(bspw. aufgrund sog. Bruttoverträge wie 

im AVV-Regionalbusverkehr). 

4.3 Die Ausgleichsleistungen nach dieser 

allgemeinen Vorschrift sind der Höhe 

nach begrenzt auf den finanziellen Net-

toeffekt nach Artikel 3 Absatz 2, Arti-

kel 4 Absatz 1 und Artikel 6 Absatz 1 in 

Verbindung mit dem Anhang der Ver-

ordnung (EG) Nr. 1370/2007. Diesbe-

züglich gilt:  

4.3.1 Der finanzielle Nettoeffekt für die Erfül-

lung der Tarifpflicht aus dieser allgemei-

nen Vorschrift entspricht nach dem An-

hang der Verordnung (EG) Nr. 

1370/2007 der Summe aller (positiven 

und negativen) Auswirkungen aus der 

Erfüllung der Tarifpflicht im Geltungsbe-

reich dieser allgemeinen Vorschrift in 

Bezug auf das Deutschlandticket. Für 

die Ermittlung des finanziellen Nettoef-

fekts ist somit eine Aufstellung aller 

Auswirkungen auf die Kosten und Ein-

nahmen vorzunehmen. Bei den Auswir-

kungen auf die Einnahmen erfolgt eine 

Gegenüberstellung der Differenz des 

Mit-Falls und des Ohne-Falls entspre-

chend Nr. 4.1. Weitergehende Auswir-

kungen auf die Einnahmen können be-

rücksichtigt werden, soweit diese im 



 

Seite 13 

 

 

Einzelfall nachweisbar sind. Die Auswir-

kungen auf die Kosten (Ausgaben) rich-

ten sich ebenfalls nach Nr. 4.1. 

4.3.2 Die Anforderungen des Anhangs der Ver-

ordnung (EG) Nr. 1370/2007 werden bei 

gemeinwirtschaftlichen Verkehren im 

Rahmen des jeweiligen öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags umgesetzt. Dies 

gilt insbesondere im Hinblick auf das Er-

fordernis einer Trennungsrechnung ge-

mäß Nr. 5 sowie die Gewährleistung ei-

nes Anreizes gemäß Nr. 7 des Anhangs 

der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Im 

Hinblick auf die Vermeidung einer Über-

kompensation gilt Nr. 4.3.4; die Umset-

zung ist im Rahmen des jeweiligen öf-

fentlichen Dienstleistungsauftrags zu 

gewährleisten. 

4.3.3 Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren wer-

den die Anforderungen des Anhangs der 

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 wie 

folgt gewährleistet: 

- Die Vorgaben zur Trennungsrechnung 

gemäß Nr. 5 des Anhangs der Verord-

nung (EG) Nr. 1370/2007 sind einzuhal-

ten.  

- Im Hinblick auf den angemessenen Ge-

winn nach Nr. 6 des Anhangs der Ver-

ordnung (EG) Nr. 1370/2007 gilt Nr. 

4.3.4. 

4.3.4  Die Ausgleichsleistungen nach dieser 

allgemeinen Vorschrift dürfen nicht zu 

einer Überkompensation im Sinne des 

Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 

1370/2007 führen. Die Vermeidung ei-

ner Überkompensation wird unter Be-

achtung der Vorgaben von Nr. 6 des 

Anhangs in Bezug auf den angemesse-

nen Gewinn wie folgt gewährleistet: Die 

Überkompensationskontrolle ist jährlich 

durchzuführen. Die Ausgleichsleistung 

darf den finanziellen Nettoeffekt aus der 

Tarifanerkennung des Deutschlandti-

ckets nicht übersteigen; sie ist begrenzt 

auf die Höhe, bei der ein angemessener 

Gewinn von 3-5 % Prozent vom Umsatz 

für die zugrundeliegenden Verkehrs-

dienste erreicht wird. Ein höherer Ge-

winn kann im Einzelfall als angemessen 

akzeptiert werden, wenn die Verkehrs-

dienste in einem europaweit bekannt-

gemachten Vergabeverfahren mit meh-

reren Bietern vergeben wurde und das 

Verkehrsunternehmen nachweist, dass 

es über die Laufzeit des öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags, ohne Betrach-

tung der Corona-geprägten Jahre 2020 

bis 2022, eine höhere Umsatzrendite mit 

den zugrundeliegenden Verkehrsdiens-

ten erzielt hat. Das Verkehrsunterneh-

men stellt die für die Beurteilung erfor-

derlichen Daten zu den Kosten und Er-

lösen umfassend zur Verfügung und 

ermöglicht so die Überprüfung des Vor-

liegens einer Überkompensation. Bei 

der Ermittlung des angemessenen Ge-

winns in öffentlichen Dienstleistungsauf-

trägen sind Kosten nur maximal in der 

Höhe berücksichtigungsfähig, die sich 

aus dem öffentlichen Dienstleistungsauf-

trag ergibt. Bei Bedarf können restrikti-

vere Regelungen für den Einzelfall ge-

troffen werden. Änderungen beim Ange-

bot und Angebotsunterbrechungen sind 

entsprechend Nr. 4.1 angemessen zu 

berücksichtigen. Die Berechnung ein-

schließlich der Datengrundlagen müs-

sen einer Überprüfung durch den Land-

kreis Dillingen a.d.Donau oder dessen 

Beauftragten zugänglich gemacht wer-

den (vgl. Nr. 5.8). Zum Nachweis einer 

nicht vorhandenen Überkompensation 

ist eine unternehmensindividuelle Auf-

stellung über die Berechnung des finan-

ziellen Nettoeffekts aus der Erfüllung der 

Tarifpflicht im Geltungsbereich dieser 

allgemeinen Vorschrift in Bezug auf das 

Deutschlandticket entsprechend 

Nr. 4.3.1 differenziert nach gemeinwirt-

schaftlichen Verkehren und eigenwirt-

schaftlichen Verkehren zum 31. Januar 

2026 vorzulegen. Als Ergebnis der Auf-

stellung ist unter Berücksichtigung der 

Ausgleichsleistungen nach Maßgabe 

dieser allgemeinen Vorschrift die nicht 

erfolgte Überkompensation auszuwei-

sen. Die Richtigkeit dieser Aufstellung 
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ist bezogen auf jeden bestehenden öf-

fentlichen Dienstleistungsauftrag oder 

jeden eigenwirtschaftlichen Verkehr von 

einem Steuerberater oder Wirtschafts-

prüfer zu bestätigen; betreibt das Ver-

kehrsunternehmen im Geltungsbereich 

dieser allgemeinen Vorschrift mehrere 

eigenwirtschaftliche Verkehre können 

die Nachweise gesamthaft hierfür er-

bracht werden. Sollte im Einzelfall den-

noch eine Überkompensation festge-

stellt werden, hat das Verkehrsunter-

nehmen den überkompensierenden Be-

trag zur Vermeidung einer unzulässigen 

Beihilfe einschließlich Zinsen ab dem 

Eintritt der Überkompensation zurückzu-

zahlen.  

5. Darlegungs- und Nachweispflichten 

5.1 Das Verkehrsunternehmen trägt die Dar-

legungs- und Nachweispflicht für sämtli-

che in dieser allgemeinen Vorschrift ge-

regelten Voraussetzungen und Anforde-

rungen an die Gewährung der Aus-

gleichsleistungen. Es ist verpflichtet, 

sämtliche für die Durchführung dieser 

allgemeinen Vorschrift erforderlichen 

Angaben vollständig und wahrheitsge-

mäß zu machen.  

5.2 Die Verkehrsunternehmen sind verpflich-

tet, jeweils bis zum 20. eines Monats für 

den Vormonat alle selbst oder im Na-

men des Verkehrsunternehmens erfolg-

ten Verkäufe des Deutschlandtickets 

einschließlich der Verkäufe des ermä-

ßigten Deutschlandtickets, wobei hier 

der nicht ermäßigte Kaufpreis anzuset-

zen ist, unmittelbar an die in Nr. 6.3 der 

Muster-Richtlinien Deutschlandticket 

2024 benannte Clearingstelle zu mel-

den. Die Verkehrsunternehmen werden 

verpflichtet, die selbst oder im Namen 

des Verkehrsunternehmens erfolgten 

Verkäufe der übrigen Fahrausweise bis 

zum 50. Tag nach Ende eines Monats 

unmittelbar an die in Nr. 6.3 der Muster-

Richtlinien Deutschlandticket 2024 be-

nannte Clearingstelle zu melden. Die 

Verkehrsunternehmen werden verpflich-

tet, die vorläufigen Soll-Einnahmen in-

klusive tariflicher Fortschreibung gemäß 

Muster-Richtlinien Deutschlandticket 

2024 an die in Nr. 6.3 der Muster-

Richtlinien Deutschlandticket 2024 be-

nannte Clearingstellte einmalig monats-

scharf für das gesamte Jahr 2024 bis 

zum 20. Februar 2024 zu melden. Die 

Meldung muss den von technischen Vo-

raussetzungen entsprechen, die von der 

in Nr. 6.3 der Muster-Richtlinien 

Deutschlandticket 2024 benannten 

Clearingstelle vorgegeben werden. 

(https://infoportal.mobil.nrw/koordinierun

gsrat.html). Der Landkreis Dillingen 

a.d.Donau erhält eine Abschrift der Mel-

dung. 

5.3 Für die Antragstellung Der Landkreis Dil-

lingen a.d.Donau beim Freistaat Bayern 

am 30. September 2024 sind von den 

Verkehrsunternehmen bis zum 14. Au-

gust 2024 vorzulegen: 

- Berechnungen oder eine Prognose der 

Höhe der voraussichtlichen Ausgleichs-

leistungen entsprechend den im DTBY-

Portal zur Verfügung gestellten Unterla-

gen und Berechnungsmethode;  

- Prognosen der Verbundorganisationen 

über die Minderungen entsprechend den 

im DTBY-Portal zur Verfügung gestell-

ten Unterlagen und Berechnungsmetho-

de sowie weitere begründete Unterla-

gen; sofern entsprechende Daten von 

der Verbundorganisation nicht rechtzei-

tig zur Verfügung gestellt werden, hat 

das Verkehrsunternehmen entspre-

chende Prognosen und begründende 

Daten selbst vorzulegen; 

- Prognose der Anzahl der verkauften Er-

mäßigungstickets entsprechend den im 

DTBY-Portal zur Verfügung gestellten 

Unterlagen und Berechnungsmethode. 

Diese sind getrennt auszuweisen nach 

Studierenden sowie den weiteren Be-

rechtigten (Auszubildende und Freiwilli-

gendienstleistende). Die Studierenden 

sind entsprechend getrennt nach den 
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einzelnen solidarischen Semestertickets 

und ohne (solidarisches) Semesterticket 

auszuweisen. Wo möglich, sollen diese 

Prognosen von den Verbundorganisati-

onen erstellt werden; 

- Prognose der tariflichen Mindereinnah-

men durch das Ermäßigungsticket ent-

sprechend den im DTBY-Portal zur Ver-

fügung gestellten Unterlagen und Be-

rechnungsmethode. Diese sind getrennt 

auszuweisen nach Studierenden sowie 

den weiteren Berechtigten (Auszubil-

dende und Freiwilligendienstleistende). 

Die Studierenden sind entsprechend ge-

trennt nach den einzelnen solidarischen 

Semestertickets und ohne (solidari-

sches) Semesterticket auszuweisen. Wo 

möglich, sollen diese Prognosen von 

den Verbundorganisationen erstellt wer-

den. 

5.4 Vorzulegen sind vorläufig mit dem bis 

dahin letztverfügbaren Stand bis zum 

31. März 2025 die nachfolgend aufge-

führten Daten und Nachweise: 

- die ermittelte Anzahl der verkauften Er-

mäßigungstickets; die Tickets sind ge-

trennt auszuweisen nach Studierenden 

sowie den weiteren Berechtigten (Aus-

zubildende und Freiwilligendienstleis-

tende); die Angaben zu den Studieren-

den sind getrennt nach den vorhande-

nen einzelnen solidarischen Semesterti-

ckets und ohne (solidarisches) Semes-

terticket darzustellen; 

Auf Anforderung sind die jeweils zu-

grundeliegenden Daten und Berechnun-

gen offenzulegen.  

5.5 Vorzulegen sind endgültig bis zum 15. 

Januar 2026 die nachfolgend aufgeführ-

ten Daten und Nachweise. Auf Anforde-

rung sind die zugrundeliegenden Daten 

und Berechnungen offenzulegen. Soweit 

bezogen auf die Vorlage der endgültigen 

Daten und Nachweise das endgültige 

Ergebnis der jeweiligen Einnahmenauf-

teilung maßgeblich ist, dies jedoch zum 

15. Januar 2026 noch nicht vorliegt, wird 

der zu diesem Zeitpunkt letztverfügbare 

Stand der Einnahmenaufteilung (jedoch 

nicht älter als einen Monat) zugrunde 

gelegt; eine spätere Korrektur findet un-

geachtet der Pflicht zum Nachreichen 

von Testaten nicht statt. 

5.5.1 Für den Referenzzeitraum von Januar 

2019 bis April 2019 sind die nachfolgen-

den Daten und Nachweise vorzulegen: 

- die Fahrgeldeinnahmen in diesem Zeit-

raum für jeden Tarifbereich (Verbundta-

rife, Übergangstarife, landesweite Tarife, 

Haustarife), in dem das Verkehrsunter-

nehmen tätig ist; 

- die für den jeweiligen Monat dem Ver-

kehrsunternehmen zugeordneten Fahr-

ausweise und Erlöse differenziert nach 

der jeweiligen Kartenart und Preisstufe 

sowie die Höhe des Tarifs. Zusätzlich 

anzugeben ist der Umfang der Betriebs-

leistungen im Referenzzeitraum von Ja-

nuar 2019 bis April 2019 in Soll-

Fahrplan-Kilometern; 

- Bestätigungen der Verbundorganisatio-

nen über die aufzuteilenden Einnahmen 

der Monate Januar 2019 bis April 2019 

und die Einnahmenaufteilung sowohl für 

die hochgerechneten als auch für die 

tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen; hin-

zuzufügen sind auch betragsmäßige Er-

lösminderungen aus Vertriebsprovisio-

nen. 

5.5.2 Zur Berechnung der um die Tarifanpas-

sungen auf den Zeitraum Januar 2024 

bis April 2024 hochgerechneten tatsäch-

lichen Fahrgeldeinnahmen sind vorzule-

gen: 

- für die im Referenzzeitraum (Nr. 5.5.1) 

bestehenden Kartenarten und Preisstu-

fen die jeweilige Höhe des Tarifs;  

- soweit sich in Einzelfällen keine entspre-

chenden Referenzpreise zuordnen las-

sen oder es sich um stückzahlunabhän-

gige Pauschalangebote handelt: die mit-

tels der aus der Berechnung nach 

Nr. 5.5.1.1 Satz 1 der Muster-Richtlinien 

Deutschland 2024 abgeleiteten durch-
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schnittlichen prozentualen Tarifanpas-

sung hochgerechneten Höhe des jewei-

ligen rechnerischen Tarifs; 

- die Anzahl der Abonnentinnen und Abon-

nenten im April 2023 und im Januar 

2025; 

- der Umfang der Betriebsleistungen in 

Soll-Fahrzeug-, Wagen-, bzw. Zug-

Kilometern für die Zeit von Januar 2024 

bis April 2024 und das Verhältnis zum 

Referenzzeitraum des Kalenderjahres 

2019.  

5.5.3 Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der 

Ausgleichsleistungen sind bezogen auf 

den Zeitraum von Januar 2024 bis April 

2024 vorzulegen: 

- die ermittelten anzusetzenden tatsächli-

chen Fahrgeldeinnahmen der Monate 

Januar 2024 bis April 2024; 

- die ermittelte Anzahl der verkauften Er-

mäßigungstickets; die Tickets sind ge-

trennt auszuweisen nach Studierenden 

sowie den weiteren Berechtigten (Aus-

zubildene und Freiwilligendienstleisten-

de); die Angaben zu den Studierenden 

sind getrennt nach den einzelnen solida-

rischen Semestertickets und ohne Se-

mesterticket darzustellen; 

- Bestätigung der Verbundorganisationen 

zum Ergebnis der Einnahmenaufteilung; 

auf Anforderung sind diese auch für die 

Vorjahre vorzulegen; 

- die jeweils maßgeblichen Regelungen 

oder Vereinbarungen zur Durchführung 

der Einnahmenaufteilung für die Tarife, 

die das Verkehrsunternehmen anwendet 

oder anerkennt; auf Anforderung sind 

diese auch für die Vorjahre vorzulegen; 

- Nachweise über die erzielten Einnahmen 

und Erlöse sowie zur Einnahmenauftei-

lung bei Gemeinschaftstarifen ein-

schließlich der Zuordnung zum jeweils 

für den öffentlichen Dienstleistungsauf-

trag oder den eigenwirtschaftlichen Ver-

kehr maßgeblichen Zuständigkeitsgebiet 

für die Monate Januar 2024 bis April 

2024; sollte der Nachweis nicht fristge-

recht vorliegen, ist zunächst eine vorläu-

fige Bescheinigung des jeweiligen Ver-

bundes über die Einnahmenzuschei-

dung beizubringen; der Nachweis ist in 

diesem Fall schnellstmöglich nachzu-

reichen; 

- soweit Nr. 5.4.1.1 Satz 6 der Muster-

Richtlinien Deutschlandticket 2024 

(Tarifdeckel) Anwendung findet, ist eine 

transparente Überleitungsrechnung der 

Soll- und Ist-Einnahmen vorzulegen; 

- die ermittelte Anzahl der verkauften Er-

mäßigungstickets; die Tickets sind ge-

trennt auszuweisen nach Studierenden 

sowie den weiteren Berechtigten (Aus-

zubildende und Freiwilligendienstleis-

tende); die Angaben zu den Studieren-

den sind getrennt nach den einzelnen 

solidarischen Semestertickets und ohne 

Semesterticket darzustellen; 

- Nachweise über die im Zusammenhang 

mit der Anerkennung des Deutschlandti-

ckets entstandenen (Mehr-)Kosten, so-

weit diese nach Maßgabe der Muster-

Richtlinien Deutschlandticket 2024 aus-

geglichen werden; 

- Nachweise über die im Zusammenhang 

mit der Anerkennung des Ermäßigungs-

tickets entstandenen (Mehr-)Kosten, 

soweit diese ausgeglichen werden;  

- Nachweise über positive oder negative 

Effekte hinsichtlich der Ausgleichszah-

lungen auf Grundlage der §§ 228 ff. 

SGB IX; 

- Nachweise über Minderungen anderer 

Ausgleichsleistungen aus allgemeinen 

Vorschriften; 

- Nachweise über positive und negative Ef-

fekte für das Verkehrsunternehmen in 

Bezug auf Vertriebsprovisionen, die sich 

aus der Anerkennung des Deutschland-

tickets für die Monate Januar 2024 bis 

April 2024 ergeben; 

- Bestätigungen der Verbundorganisatio-

nen über die betragsmäßigen Erlösmin-
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derungen aus Vertriebsprovisionen oder 

Einsparungen von Vertriebsprovisionen. 

5.5.4 Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der 

Ausgleichsleistungen sind bezogen auf 

die gesamte Laufzeit des öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags oder die gesam-

te Laufzeit der einem eigenwirtschaftli-

chen Verkehr zugrundeliegenden Lini-

engenehmigungen vorzulegen:  

- vollständige Angaben über die durch das 

Verkehrsunternehmen verkauften Tarife 

und Tickets (kassentechnische Einnah-

men) jeweils differenziert nach Kalen-

dermonaten und allen Kartenarten und 

Preisstufen einschließlich der Höhe der 

Tarife und der Stückzahlen jeweils für 

die Tarife, die das Verkehrsunterneh-

men anwendet; 

- vollständige Angaben über die durch das 

Verkehrsunternehmen erzielten Fahr-

gelderlöse differenziert nach Kalender-

monaten und allen Kartenarten und 

Preisstufen einschließlich der Höhe der 

Tarife und der Stückzahlen jeweils für 

die Tarife, die das Verkehrsunterneh-

men anwendet oder anerkennt; maß-

geblich sind bei Gemeinschaftstarifen, 

vorbehaltlich der nachfolgenden Rege-

lung, die endgültigen Ansprüche des 

Verkehrsunternehmens nach Maßgabe 

der Einnahmenaufteilungen; 

- vollständige Angaben zur jeweiligen Er-

giebigkeit (Euro je Personenkilometer 

und Tarifsorte) und Verkehrsleistung 

(Reiseweiten, Gesamtnachfrage in Per-

sonen und Personenkilometern), soweit 

diese Daten im Rahmen der jeweiligen 

Einnahmenaufteilung zu Grunde gelegt 

werden; 

- Nachweis über weitere Tarifvorgaben und 

deren tarifliche Auswirkungen (Minder-

einnahmen) einschließlich der hierfür 

gewährten Ausgleichsleistungen; diese 

sind von den tariflichen Auswirkungen 

(Mindereinnahmen) des Deutschlandti-

ckets und den hierfür gewährten Aus-

gleichsleistungen nachvollziehbar abzu-

grenzen, sodass ein doppelter Ausgleich 

ausgeschlossen ist; 

- Nachweis der nicht vorhandenen Über-

kompensation gemäß Nr. 4.3.4 ein-

schließlich Bestätigung der Einhaltung 

der im Rahmen dieser allgemeinen Vor-

schrift geregelten Anforderungen sowie 

der korrekten Ermittlung und sachlichen 

Richtigkeit der Daten; 

- Bestätigung der Richtigkeit der gemach-

ten Angaben und vorgelegten Daten. 

5.6 Der Landkreis Dillingen a.d.Donau kann 

vom Verkehrsunternehmen die Vorlage 

weiterer Angaben und Nachweise ver-

langen, soweit dies zur Erfüllung der 

Nachweispflichten nach den Muster-

Richtlinien Deutschlandticket 2024 oder 

insbesondere aufgrund von Rechtsvor-

schriften sowie Anforderungen der EU-

Kommission oder des Obersten Rech-

nungshofes erforderlich ist. Werden die 

unter Nrn. 5.2 bis 5.5 genannten sowie 

darüber hinaus die gemäß Satz 1 gefor-

derten Unterlagen und Nachweise nicht 

fristgerecht vorgelegt, kann die Aus-

gleichsleistung für das das jeweils abzu-

rechnende Jahr ganz oder teilweise ver-

sagt werden. Bereits geleistete Ab-

schlagszahlungen sind insoweit zurück-

zuzahlen. 

5.7 Die Darlegungs- und Nachweisführung 

erfolgt bei gemeinwirtschaftlichen Ver-

kehren unter Beachtung der vorstehen-

den Grundsätze auf Basis des jeweils 

geltenden öffentlichen Dienstleistungs-

auftrags nach Maßgabe der dortigen 

Regelungen. Bei eigenwirtschaftlichen 

Verkehren können in der Umsetzungs-

vereinbarung ergänzende Regelungen 

zur Darlegungs- und Nachweisführung 

getroffen werden. Im Einzelfall können 

bei Bedarf Abweichungen oder Konkre-

tisierungen zu den im Rahmen dieser 

allgemeinen Vorschrift geregelten 

Nachweispflichten geregelt werden. 

5.8 Der Landkreis Dillingen a.d.Donau kann 

die von dem Verkehrsunternehmen 
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nach Maßgabe dieser allgemeinen Vor-

schrift beizubringenden Daten, Nach-

weise, Kalkulationen, Testate oder ähn-

liches selbst oder durch einen von ihm 

bestimmten, zur Verschwiegenheit ver-

pflichteten Dritten prüfen lassen. Das 

Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, 

auf entsprechendes Verlangen Einblick 

in die hierfür notwendigen Unterlagen zu 

gewähren.  

5.9 Im Hinblick auf die Übermittlung und Ver-

arbeitung von Betriebs-, Geschäfts- so-

wie ggf. personenbezogenen Daten 

werden die jeweils geltenden rechtlichen 

Vorgaben beachtet. Sofern die jeweils 

geltenden Richtlinien Deutschlandticket 

diesbezüglich weitergehende Vorgaben 

trifft, werden diese ebenfalls umgesetzt. 

Bei Bedarf werden hierzu entsprechen-

de Vereinbarungen zwischen Verkehrs-

unternehmen und dem Landkreis Dillin-

gen a.d.Donau getroffen. Gleiches gilt in 

Bezug auf die Aufbewahrung der zu-

grundeliegenden Unterlagen und Daten 

sowie für die hierfür geltenden Fristen. 

6. Abwicklung der Ausgleichsleistungen, 

Abschlagszahlungen 

6.1 Soweit im Rahmen des jeweiligen vorran-

gigen öffentlichen Dienstleistungsauf-

trags oder der Umsetzvereinbarung 

nichts Abweichendes geregelt wird, ge-

währt die zuständige Behörde dem Ver-

kehrsunternehmen auf Antrag Ab-

schlagszahlungen gemäß Nr. 6.2. 

6.2 Die Verkehrsunternehmen erhalten für die 

Monate Januar 2024 bis April 2024 auf 

Antrag eine erste Abschlagszahlung in 

Höhe von 50 Prozent der für das Jahr 

2023 vorläufig gewährten Ausgleichs-

leistungen vorbehaltlich der Bereitstel-

lung der entsprechenden finanziellen 

Mittel durch den Freistaat Bayern. Der 

Antrag auf die erste Abschlagszahlung 

ist bis zum 29. Februar 2024 über das 

DTBY-Portal zu stellen. Der Betreiber 

des Online-Portals ist als datenschutz-

rechtlich Verantwortlicher zur Verarbei-

tung personenbezogener Daten berech-

tigt, soweit dies zur Abwicklung der Leis-

tungen erforderlich ist.  

6.3 Zusätzlich zu den Abschlagszahlungen 

gemäß Nrn. 6.1 und 6.2 gewährt der 

Aufgabenträger Landkreis Dillingen 

a.d.Donau Abschlagszahlungen auf die 

Ausgleichsleistungen für die Minderein-

nahmen aus dem Ermäßigungsticket 

wie folgt: Jeweils zum 15. des auf die 

Gültigkeit des jeweils ausgegebenen Ti-

ckets folgenden Monats können Ab-

schlagszahlungen über das DTBY-

Portal beantragt werden. Hierzu ist dort 

die Anzahl der jeweils ausgegebenen, 

gültigen Ermäßigungstickets zu melden. 

Die Höhe der Abschlagszahlung beträgt 

je gemeldeten verkauften Ermäßigungs-

ticket 20 Euro. Das Verkehrsunterneh-

men kann sich zu der Antragsstellung 

auch eines Dienstleisters bedienen. Der 

Betreiber des Online-Portals ist als da-

tenschutzrechtlich Verantwortlicher zur 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

berechtigt, soweit dies zur Abwicklung 

der Leistungen erforderlich ist. Der Vor-

rang der öffentlichen Dienstleistungsauf-

träge gem. 4.2. bleibt hiervon unberührt. 

6.4 Die endgültige Ermittlung der Ausgleichs-

leistungen nach Maßgabe dieser allge-

meinen Vorschrift erfolgt unter Berück-

sichtigung der Abschlagszahlungen 

nach den Nrn. 6.1 und 6.3. Die endgülti-

ge Ermittlung der Ausgleichsleistungen 

beinhaltet auch eine Regelung zu Nach-

zahlungen und zum Umgang mit Über-

zahlungen (Rückerstattung oder Ver-

rechnung) einschließlich etwaiger Ver-

zinsungen.  

7. Veröffentlichung nach Art. 7 Absatz 1 der 

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 

7.1 Der Landkreis Dillingen a.d.Donau ist 

über die auf Grundlage dieser allgemei-

nen Vorschrift gewährten Ausgleichs-

leistungen berichtspflichtig gemäß Arti-

kel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) 

Nr. 1370/2007. Soweit ein öffentlicher 



 

Seite 19 

 

 

Dienstleistungsauftrag besteht, sind die 

Ausgleichsleistungen nach Maßgabe 

dieser allgemeinen Vorschrift Bestand-

teil der Ausgleichsleistungen auf Grund-

lage des jeweiligen öffentlichen Dienst-

leistungsauftrags; sie werden somit ge-

samthaft zusammen mit den Ausgleichs-

leistungen dieses öffentlichen Dienst-

leistungsauftrags im Rahmen des Be-

richts nach Artikel 7 Absatz 1 der Ver-

ordnung (EG) Nr. 1370/2007 dargestellt.  

7.2 Sofern dies für die Gewährleistung der 

Berichtspflicht nach Arti-

kel 7 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung 

(EG) Nr. 1370/2007 erforderlich ist, kön-

nen Daten, die im Zusammenhang mit 

dieser allgemeinen Vorschrift stehen, 

auch nachträglich von den Verkehrsun-

ternehmen eingefordert werden. Ver-

kehrsunternehmen, denen ein Ausgleich 

aufgrund dieser allgemeinen Vorschrift 

gewährt wird, können sich insoweit nicht 

auf Vertraulichkeit bzw. die Geheimhal-

tung der von ihnen gemachten Angaben 

berufen. 

8. Inkrafttreten und Geltungsdauer; Außer-

krafttreten 

8.1 Diese allgemeine Vorschrift tritt nach Be-

kanntgabe der Allgemeinverfügung gem. 

Art. 41 BayVwVfG am 1. Januar 2024 in 

Kraft. 

8.2 Diese allgemeine Vorschrift tritt am 30. 

April 2024 außer Kraft. Die Abwicklung 

des Verfahrens über die Gewährung von 

Ausgleichsleistungen für das Kalender-

jahr 2024 wird auch nach dem Außer-

krafttreten gemäß Satz 1 nach den Re-

gelungen dieser allgemeinen Vorschrift 

zu Ende geführt (insbesondere Erfüllung 

sämtlicher Nachweispflichten durch die 

Verkehrsunternehmen und Durchfüh-

rung der Schlussabrechnung). Die all-

gemeine Vorschrift kann durch Ände-

rungs-Allgemeinverfügung verlängert, 

geändert oder aufgehoben werden. Die 

allgemeine Vorschrift und die damit ver-

bundene Pflicht zur Anerkennung des 

Deutschlandtickets kann insbesondere 

dann außer Kraft gesetzt werden, wenn 

keine ausreichende Finanzierung des 

Deutschlandtickets mehr sichergestellt 

ist, um die auf Basis der Allgemeinver-

fügung bestehenden Ausgleichsansprü-

che vollumfänglich zu befriedigen.  

 
Anlagen 
Anlage 1 Besondere Bestimmungen zum 

bayerischen ermäßigten Deutsch-
landticket für Auszubildende, Stu-
dierende und Freiwilligendienst-
leistenden (Ermäßigungsticket)   

Anlage 2 Muster-Richtlinien zum Ausgleich 
nicht gedeckter Ausgaben im öf-
fentlichen Personennahverkehr im 
Zusammenhang mit dem Deutsch-
landticket im Jahr 2024 aus Bun-
des- und Landesmitteln vom 16. 
November 2023 (Muster-
Richtlinien Deutschlandticket 
2024)   

Anlage 3 Verfahren der Ermittlung der Höhe 
des bestandssichernden Betrages 
je Verkehrsunternehmen und Auf-
teilung auf den jeweiligen Aufga-
benträger in Nachfolge des Aus-
gleichs nach § 45a des Personen-
beförderungsgesetzes 

 
III. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann inner-
halb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe 
Klage erhoben werden bei dem 
 
Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 
86152 Augsburg 
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 
Augsburg 
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augs-
burg 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, 
zur Niederschrift oder elektronisch in einer für 
den Schriftformersatz zugelassenen Form mög-
lich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per ein-
facher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen! 
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Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO ge-
nannte Personenkreis Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor 
den Verwaltungsgerichten infolge der Klageer-
hebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
Nähere Informationen zur elektronischen Einle-
gung von Rechtsbehelfen können der Internet-
präsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichts-
barkeit (Link: www.vgh.bayern.de) entnommen 
werden. 
 
Dillingen a.d.Donau, 18.12.2023 
 
 
Markus Müller 
Landrat 
 
Anlagen 
 
Anlage 1: Besondere Bestimmungen zum baye-

rischen ermäßigten Deutschlandti-
cket für Auszubildende, Studie-
rende und Freiwilligendienstleis-
tende (Ermäßigungsticket) ab dem 
1. Januar 2024  

 
 
Vorbemerkung:  
Änderungen gegenüber. Stand vom 07. Juli 2023 
– folgende Regelungen, die sich auf die Einfüh-
rungsphase beziehen, wurden gestrichen:  

 Startzeitpunkt (eh. Ziff. 4)  

 Besondere Bestimmungen zur Bezugsbe-
rechtigung für Studierende, Ende der Be-
zugsberechtigung (eh. Ziff. 6.2)  

 Möglichkeit der erstmaligen Prüfung der 
Berechtigung innerhalb von 3 Monaten 
(eh. Ziff. 7.1 und 7.2, Satz 2)  

 Ausgleich bei nachträglich durchgeführten 
Berechtigungsprüfungen (eh. Ziff. 7.3, 
Absatz 2)  

 Erstattung gegenüber Berechtigten in der 
Einführungsphase (eh. Ziff. 7.4)  

 
1 Geltung der Tarifbestimmungen des 
Deutschlandtickets  
Für das Ermäßigungsticket gelten die bundes-
weiten Tarifbestimmungen des Deutschlandti-
ckets in der jeweils geltenden Fassung (vgl. An-
lage 1). Dies umfasst insbesondere die monatli-
che Kündbarkeit und den digitalen Vertrieb. 
 
2   Definition Ermäßigungsticket  

Das Ermäßigungsticket als Tarifangebot für Aus-
zubildende, Studierende und Freiwilligendienst-
leistende im Freistaat Bayern ist eine beim Er-
werb rabattierte Version des Deutschlandtickets. 
Das Ermäßigungsticket ist um 20 Euro gegen-
über dem regulären Deutschlandticket rabattiert. 
Der Ermäßigungsbetrag wird vom Freistaat Bay-
ern finanziert. 
 
3   Berechtigtenkreis  
3.1 Folgende Gruppen sind zum Erwerb des Er-

mäßigungstickets berechtigt:  
a) Auszubildende (zur Definition siehe 3.2),  

b) Studierende (zur Definition siehe 3.3),  

c) Freiwilligendienstleistende (zur Definition 
siehe 3.4).  

 
3.2 Als Auszubildende werden definiert:  

 Auszubildende mit einem Berufsausbil-
dungsvertrag nach § 10 Abs. 1 Berufsbil-
dungsgesetz (BBiG) und vergleichbare 
Fälle. Dies umfasst Menschen mit Behin-
derung und Menschen, die von einer Be-
hinderung bedroht sind, die eine Ausbil-
dung im Rahmen eines Berufsbildungs-
werkes absolvieren. Den Auszubildenden 
mit Vertrag nach § 10 Abs. 1 BBiG sind 
vergleichbar die Teilnehmenden an Vor-
schaltmaßnahmen der arbeitsweltbezo-
genen Jugendsozialarbeit in Jugendwerk-
stätten in Vorbereitung auf eine Ausbil-
dung. 
 

 Schülerinnen und Schüler an einer Be-
rufsschule/-fachschule gemäß Art. 11, 13 
Bayerisches Gesetz über das Erzie-
hungs- und Unterrichtswesen (BayEUG). 
Dem vergleichbar sind Schülerinnen und 
Schüler am Lehrgang geprüfte agrartech-
nische Assistentinnen und Assistenten 
nach der Lehrgangsordnung für staatlich 
geprüfte agrartechnische Assistentinnen 
und Assistenten.  

 

 Schülerinnen und Schüler des Staatsinsti-
tuts für die Ausbildung von Fachlehrern 
und des Staatsinstituts für die Ausbildung 
von Förderlehrern gemäß Art. 120 
BayEUG (in Verbindung mit Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 
die Erste Lehramtsprüfung von Fachlehr-
kräften beziehungsweise Studienordnung 
für das Staatsinstitut für die Ausbildung 
von Förderlehrern).  
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 Auszubildende an der Fachschule nach 
Art. 15 BayEUG.  

 

 Beamtenanwärterinnen und Beamtenan-
wärter der Qualifikationsebene I und II in 
der Ausbildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 
Satz 1 Nrn. 1 bis 2 Leistungslaufbahnge-
setz (LlbG).  

 
Auszubildende neuer Ausbildungsrichtungen 
können künftig als bezugsberechtigte Auszubil-
dende anerkannt werden, soweit diese mit den 
oben genannten Personengruppen vergleichbar 
sind. 
 
Für die örtliche Berechtigung muss der gemelde-
te Hauptwohnsitz oder der Schulort in Bayern 
liegen. 
 
3.3   Als Studierende werden definiert:  

Studierende an Hochschulen nach Art. 1 
Abs. 2 und 3 Bayerisches Hochschulinnova-
tionsgesetz (BayHIG)  

 Studierende einer sonstigen Einrichtung 
im Sinne von Art. 112 Abs. 1 Sätze 1 bis 
3 BayHIG  

 Studierende an der Fachakademie nach 
Art. 17 BayEUG  

 Beamtenanwärterinnen und Beamtenan-
wärter der Qualifikationsebene III in der 
Ausbildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 3 LlbG und vergleichbare Studieren-
de, welche die Qualifikation für eine Fach-
laufbahn außerhalb eines Beamtenver-
hältnisses erwerben (zum Beispiel Studie-
rende im Sinne des Art. 17 Abs. 1 Satz 2 
Gesetz über die Hochschule für den öf-
fentlichen Dienst).  

 
Studierende neuer Einrichtungen können künftig 
als bezugsberechtigte Studierende anerkannt 
werden, soweit diese mit den oben genannten 
Personengruppen vergleichbar sind. 
 
Maßgeblich für den Erwerb ist der Studienort in 
Bayern. 
 
Verkehrsunternehmen können auch Studieren-
den mit Hauptwohnsitz in Bayern an den am ge-
meinsamen Semesterticket beteiligten Hoch-
schulen den Erwerb des Ermäßigungstickets 
ermöglichen, wenn alle der im Folgenden aufge-
führten Voraussetzungen erfüllt sind:  

 Der Studienort des Studierenden liegt 
nicht in Bayern, aber innerhalb Deutsch-
lands in einem bundesländerübergreifen-
den lokalen Verkehrsverbund mit einem 
gemeinsamen Semesterticket für die 
bayerischen und außerbayerischen 
Hochschulen. 

 Der Verkehrsverbund umfasst auch baye-
rische Kommunen. 

 Im Bundesland des Studienortes gibt es 
für den Studierenden kein Angebot für ein 
ermäßigtes Deutschlandticket für Studie-
rende. 

 

3.4 Als Freiwilligendienstleistende gelten:  

 Bundesfreiwilligendienstleistende nach § 
2 Gesetz über den Bundesfreiwilligen-
dienst und  

 Freiwilligendienstleistende nach § 2 Ge-
setz zur Förderung von Jugendfreiwilli-
gendiensten (Freiwilliges soziales 
Jahr/Freiwilliges ökologisches Jahr, et 
cetera)  

 
mit gemeldetem Hauptwohnsitz oder Dienstort in 
Bayern. 
 
4   Zeitliche Berechtigung zum Neubezug  
Ein Neubezug des Ermäßigungstickets (durch 
Neuabschluss bzw. Wiederaufleben eines Abo-
Vertrags) ist, solange keine taggenaue Gültigkeit 
des Deutschlandtickets gegeben ist, für all jene 
gesamten Monatszeiträume möglich, in denen 
mindestens zehn Kalendertage im nachgewiese-
nen Berechtigungszeitraum (Semester, Ausbil-
dungsjahr, Dienstzeitraum etc.) liegen. 
 
5 Besondere Bestimmungen zur Bezugsbe-
rechtigung für Studierende  
Der Gesamtpreis für das Ermäßigungsticket in-
klusive des geleisteten Beitrages für ein vor Ort 
bestehendes solidarisches Semesterticket (so-
fern vorhanden) liegt 20 Euro unter dem jeweils 
aktuellen Preis des regulären Deutschlandti-
ckets. Beim Erwerb durch Studierende, deren 
Studierendenwerk für sie ein verpflichtendes so-
lidarisches Semesterticket vereinbart hat, ist von 
den Vertriebsstellen des Ermäßigungstickets 
(z.B. Verkehrsunternehmen bzw. sonstige für 
den Vertrieb verantwortlichen Stellen wie z. B. 
Verbundorganisationen oder Vertriebsdienstleis-
ter) der durch den Studierenden geleistete Soli-
darbeitrag für ein Semesterticket mit einem 
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Sechstel beim Bezugspreis des Ermäßigungsti-
ckets monatlich anzurechnen. 
 
6   Berechtigungsprüfung für den Erwerb des 
Ermäßigungstickets 
 
6.1   Berechtigungsprüfung für Auszubildende 

und Freiwilligendienstleistende  
Die Berechtigung für den Erwerb des Ermäßi-
gungstickets ist beim erstmaligen Erwerb und 
danach spätestens nach Ablauf von jeweils 12 
Monaten durch ein geeignetes Verfahren durch 
die Vertriebsstelle des Ermäßigungstickets zu 
prüfen. Die Berechtigungsprüfung soll auch un-
terjährig durchgeführt werden können; das Prü-
fungsergebnis gilt jeweils für 12 Monate, maximal 
jedoch bis zum Ablauf der Ausbildungs-
/Dienstzeit. Die Vertriebsstelle kann auch kürzere 
Fristen vorsehen. Hierbei ist primär ein vom Frei-
staat Bayern bereitgestelltes, einheitliches For-
mular als Berechtigungsnachweis zu nutzen. Das 
genaue Verfahren sowie mögliche Alternativen 
werden im Anhang „Regelungen zur Berechti-
gungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungs-
tickets“ definiert. 
 
6.2 Berechtigungsprüfung für Studierende  
Die Berechtigung für den Erwerb des Ermäßi-
gungstickets ist beim erstmaligen Erwerb und 
danach mindestens zu Beginn jedes Semesters 
zu prüfen. Hierbei sollte ein elektronischer Da-
tenabgleich mit der jeweiligen Hochschule (so-
genanntes „Shibboleth-Verfahren“) genutzt wer-
den. Das genaue Verfahren sowie mögliche Al-
ternativen werden im Anhang „Regelungen zur 
Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermä-
ßigungstickets“ definiert. Für Trimester gilt sinn-
gemäß dasselbe wie für Semester. 
 
6.3 Behandlung von Ermäßigungstickets im Aus-

gleichsverfahren  
Wenn die Vertriebsstelle die Kriterien der Be-
rechtigungsprüfung gemäß Ziffer 6.1 bei Auszu-
bildenden und Freiwilligendienstleistenden und 
Ziffer 6.2 bei Studierenden sowie die im Anhang 
„Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den 
Erwerb des Ermäßigungstickets“ definierten Kri-
terien eingehalten hat, werden vom Freistaat 
Bayern auch ohne gültigen Berechtigungsnach-
weis ausgegebene Ermäßigungstickets im Rah-
men des Ausgleichsanspruchs akzeptiert. 
 
Ergibt eine nachträglich durchgeführte Berechti-
gungsprüfung, dass im bereits vergangenen Be-
zugszeitraum keine Berechtigung für einen Er-

werb des Ermäßigungstickets bestand, dann 
muss die Vertriebsstelle das Abonnement ent-
weder als reguläres Deutschlandticket ohne Er-
mäßigung fortführen und den hierfür jeweils ak-
tuell geltenden monatlichen Preis erheben, oder 
das Abonnement kündigen. 
 
Anhang: Regelungen zur Berechtigungsprüfung 
für den Erwerb des Ermäßigungstickets 
 
 
 
Anhang zur Anlage 1: 

Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den 
Erwerb des Ermäßigungstickets ab 01. Januar 
2024 

 
Vorbemerkung:  
Änderungen gegenüber Stand vom 07. Juli 2023 
- Folgende Regelungen wurden angepasst:  

 Ergänzung der IHK und HWK zur Bestäti-
gung des Nachweisformulars (Ziff. 1.1)  

 Alternative Nachweisverfahren bei Aus-
zubildenden neben Schnittstelle zu Ar-
beitgebern (Jobticket) oder Ausbildungs-
datenbanken nur bei erstmaliger Bestel-
lung möglich (Ziff. 1.2 c)  

 Einführung der stufenweisen Erhöhung 
der Prüfquote ab 1. Februar 2024. (Ziff. 3)  

 
1   Berechtigungsprüfung für Auszubildende 

und Freiwilligendienstleistende  
Die Berechtigungsprüfung für Auszubildende und 
Freiwilligendienstleistende regelt Ziffer 6.1 der 
Anlage 1. Nachfolgend werden Regelverfahren 
(1.1) und alternative Verfahren (1.2) konkretisiert.  
 
1.1 Regelverfahren  
Auszubildende und Freiwilligendienstleistende 
müssen eine Bestätigung durch die Schule, 
Dienststelle (bei Beamtenanwärterinnen und -
anwärtern) oder den Träger des Freiwilligen-
dienstes vorlegen, deren Ausstellungsdatum 
nicht länger als zwei Monate zurückliegen darf. 
Hierbei ist das einheitliche Formular, welches 
vom Freistaat Bayern zum Download auf einer 
Webseite (https://bahnland-
bayern.de/de/ermaessigungsticket) und bei den 
Vertriebsstellen zur Verfügung gestellt wird, als 
Berechtigungsnachweis zu nutzen. 
 
Auf dem Formular ist festgehalten, dass 14 Tage 
Vorbestellfrist gelten. Alle in diesem Sinne recht-
zeitig eingehenden Bestellungen sollen daher 
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fristgerecht bearbeitet werden. Ein schnelleres 
Abwickeln der Bestellung ist gleichwohl möglich. 
 
Für die Berechtigungsprüfung wird eine Liste der 
beruflichen Schulen, Dienststellen und Freiwilli-
gendienst-Träger zur Verfügung gestellt. Diese 
wird vor Beginn des jeweiligen Ausbildungsjah-
res und, soweit Schulen, Dienststellen oder Trä-
ger wegfallen oder neu hinzukommen, aktuali-
siert. 
 
Wenn Auszubildende in einem Ausbildungsver-
hältnis mit einem Ausbildungsvertrag nach § 10 
Abs. 1 BBiG sind, aber generell keine Berufs-
schule besuchen, kann in diesem Fall anstelle 
der Bildungseinrichtung die zuständige Industrie- 
und Handelskammer bzw. Handwerkskammer 
die Berechtigung prüfen und das Formular bestä-
tigen. 
 
Ein geeignetes Verfahren der Überprüfung der 
Berechtigungsnachweise ist anzuwenden. Dabei 
sind folgende Prüfmerkmale relevant:  

 von der Bildungseinrichtung (bzw. Dienst-
stelle für Beamtenanwärter/innen oder 
Träger für Freiwilligendienstleistende) un-
terschriebene und gestempelte Bestäti-
gung, dass der Ticketnutzer zum Berech-
tigungskreis des Ermäßigungstickets 
zählt,  

 Lage der Bildungseinrichtung (bzw. 
Dienststelle/Dienstort für Beamtenanwär-
ter/innen und Freiwilligendienstleistende) 
in Bayern oder Lage des Hauptwohnsit-
zes (so wie vom Ticketnutzer angegeben) 
in Bayern, Ausstellungsdatum des Bestä-
tigungsformulars nicht älter als zwei Mo-
nate, 

 voraussichtliches Ausbildungs-
/Dienstende (wie von Schu-
le/Dienststelle/Träger angegeben): Falls 
es weniger als 12 Monate in der Zukunft 
liegt, ist dieses Enddatum als Auslaufda-
tum des Abonnements zu übernehmen. 
Dabei soll die Abolaufzeit auf ganze Mo-
nate aufgerundet werden.  

 
1.2 Alternative Verfahren  
Als Alternativen zur Berechtigungsprüfung ge-
mäß dem Regelverfahren können die Vertriebs-
stellen weitere Verfahren einsetzen. Diese sind 
mit dem Freistaat vorher abzustimmen:  

a) Nutzung bestehender Schnittstellen zu den 
Arbeitgebern, z.B. über Jobticket-Portale. 

Hierüber könnten Arbeitgeber die Berechti-
gung sowie Ausbildungsdauer bestätigen, 
ohne dass Schulen/Dienststellen tätig wer-
den müssen.  

 
b) Nutzung bestehender Schnittstellen zu 

Auszubildenden-Datenbanken der Ausbil-
dungskammern, die über eine daten-
schutzkonforme Abfrage eine sofortige 
Aussage über das Vorliegen und das vo-
raussichtliche Auslaufdatum eines Ausbil-
dungsverhältnisses zulassen, z.B. „Azubi-
Card“.  

 
c) Die Nutzung anderer geeigneter Nachwei-

se ist hilfsweise bei erstmaliger Bestellung 
gestattet, wenn anders keine fristgerechte 
Umsetzung des Verkaufs an Auszubilden-
de und Freiwilligendienstleistende möglich 
wird. Bei jeder erneuten Berechtigungsprü-
fung kann der Nachweis dann nur noch 
über die Verfahren nach Ziffer 1.1, 1.2 a) 
und 1.2 b) erfolgen. Darauf ist bereits bei 
der Erstbestellung durch den Vertriebs-
partner hinzuweisen.  

 
1.3 Verfahren bei Anspruch auf Schulwegkosten-

freiheit  
Bei Auszubildenden, die als Berufsschüler/innen 
unter die Schulwegkostenfreiheit nach den Best-
immungen des Gesetzes über die Kostenfreiheit 
des Schulweges (SchKfrG) fallen, genügt die 
Ticketbestellung durch den zuständigen Träger 
der Schülerbeförderung als Berechtigungsnach-
weis. Eine zusätzliche Überprüfung mit dem 
Nachweisformular nach Ziffer 1.1 ist nicht erfor-
derlich. 
 
2 Berechtigungsprüfung für Studierende  
Die Berechtigungsprüfung für Studierende regelt 
Ziffer 6.2 der Anlage 1. Nachfolgend werden Re-
gelverfahren (2.1) und alternative Verfahren (2.2) 
konkretisiert. 
 
Bei krummen Semesterdauern bzw. bei tages-
genauem Abostart (falls dieser künftig eingeführt 
wird) soll die Abolaufzeit am Semesterende auf 
ganze Monate aufgerundet werden. 
 
2.1 Regelverfahren  
Bei der Berechtigungsprüfung ist ein geeignetes 
elektronisches Verfahren mit Datenabgleich mit 
der jeweiligen Hochschule beim Vertrieb des 
Tickets anzuwenden. Hierbei sollte nach Mög-



 

Seite 24 

 

 

lichkeit das Shibboleth-Verfahren genutzt wer-
den. 
 
2.2 Alternative Verfahren  
Neben dem Shibboleth-Verfahren können auch 
bestehende, alternative Datenschnittstellen vor 
Ort genutzt werden, wenn diese ebenfalls aktuell 
gepflegt sind und dazu geeignet sind, bei Abfra-
ge eine sofortige Aussage über das Vorliegen 
und das voraussichtliche Auslaufdatum einer 
Immatrikulation zu erzeugen. 
 
Nur Studierende an bayerischen Hochschulen, 
die weder das Shibboleth-Verfahren noch andere 
Datenschnittstellen zu den Vertriebsstellen be-
reitstellen können, können das Ermäßigungsti-
cket durch Vorlage des Berechtigungsnachwei-
ses im Online-Verkauf entsprechend des Verfah-
rens bei den Auszubildenden gemäß Ziffer 1.1 
bzw. 1.2 erwerben. Hierzu muss die Hochschule 
das bayernweit einheitliche Berechtigungsformu-
lar manuell abstempeln und unterschreiben und 
somit die Immatrikulation des Studierenden be-
stätigen. Für die Berechtigungsprüfung wird eine 
Liste der betroffenen Hochschulen zur Verfügung 
gestellt. Diese wird jeweils vor Semesterbeginn 
aktualisiert. 
 
Ein geeignetes Verfahren der Überprüfung der 
Berechtigungsnachweise ist anzuwenden. 
 
Dabei sind folgende Prüfmerkmale kumulativ 
relevant: 

 von der Hochschule unterschriebene und 
gestempelte Bestätigung, dass der Ti-
cketnutzer im angefragten Semes-
ter/Trimester ordnungsgemäß einge-
schrieben ist,  

 Lage der Hochschule (Studienort) in Bay-
ern, oder Hauptwohnsitz in Bayern und 
Zugehörigkeit zu einer Hochschule mit 
bundesländerübergreifenden Semesterti-
cket im Sinne der Ziffer 3.3 der Anlage 1,  

 Ausstellungsdatum des Bestätigungsfor-
mulars nicht älter als zwei Monate.  

 
2.3 Übergangsregelung  
Für die Einführungsphase, in der Regel bis zum 
Ende des Wintersemesters 2023/24, ist die An-
wendung weiterer geeigneter Verfahren der Be-
rechtigungsprüfung über die alternativen Verfah-
ren gemäß Ziffer 2.2 hinaus möglich, wenn nicht 
rechtzeitig die Anbindung für das Shibboleth-
Verfahren abgeschlossen werden kann. 

 
Hierbei ist ein den alternativen Verfahren ent-
sprechendes, geeignetes Verfahren der Überprü-
fung der Berechtigungsnachweise anzuwenden 
(vgl. Ziffer 2.2). 
 
3 Prüfung der Berechtigungsnachweise  
Bei Verkäufen des Ermäßigungstickets ist, falls 
die Personalkapazität dies erfordert, eine stich-
probenartige Prüfung der Nachweise für die Be-
rechtigung ausreichend. Die Stichprobe muss bis 
31. Januar 2024 mindestens 15 Prozent und bis 
30. April 2024 mindestens 30 Prozent der pro 
Kalenderwoche hochgeladenen beziehungswei-
se eingereichten Berechtigungen betragen. Um 
die Prüfquote feststellen zu können, sollte das 
Prüfergebnis (ja/nein/ungeprüft) in geeigneter 
Form dokumentiert werden. 
 
4 Datenschutz  
Die Berechtigungsnachweise sollen für zwei Jah-
re aufbewahrt und danach zeitnah gelöscht wer-
den. 
 
 
 
 
 
Anlage 2:  Muster-Richtlinien zum Ausgleich 

nicht gedeckter Ausgaben im öf-
fentlichen Personennahverkehr im 
Zusammenhang mit dem Deutsch-
landticket im Jahr 2024 aus Bun-
des- und Landesmitteln vom 16. 
November 2023 (Muster-
Richtlinien Deutschlandticket 
2024) 

 
Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht ge-

deckter Ausgaben im öffentlichen Personen-
nahverkehr im Zusammenhang mit dem 

Deutschlandticket im Jahr 2024 aus Bundes- 
und Landesmitteln 

 
vom 16. November 2023 

 
I. Hinweise und Erläuterungen 

 
Die nachfolgenden Muster-Richtlinien zum Aus-
gleich nicht gedeckter Ausgaben im ÖPNV im 
Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im 
Jahr 2024 basiert auf den Muster-Richtlinien zum 
Ausgleich von Schäden im öffentlichen Perso-
nennahverkehr im Zusammenhang mit dem 
Deutschlandticket im Jahr 2023. 
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Die Muster-Richtlinien wurden auf der Grundlage 
des Beschlusses des Bundeskanzlers mit den 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der 
Länder vom 06.11.2023 erstellt, dass die in 2023 
und 2024 entstehende Kostenunterdeckung pari-
tätisch von Bund und Ländern bis zu einer Ge-
samthöhe von 6 Mrd. Euro ausgeglichen wird. 
Dabei soll sichergestellt werden, dass die nach 
Maßgabe der Musterrichtlinien ermittelten Aus-
gleichsbeträge in voller Höhe ausgeglichen wer-
den und eine mögliche Finanzierungslücke über 
eine moderate Anhebung des Preises des 
Deutschlandtickets und die Gewinnung weiterer 
Kundinnen und Kunden geschlossen wird. 
 
Die Musterrichtlinien regeln den Ausgleich für 
das gesamte Jahr 2024, um den Beteiligten Si-
cherheit in Bezug auf die Ausgleichsparameter 
zu geben. Auf dieser Grundlage besteht auch 
eine gesicherte Gesamtfinanzierung für den Zeit-
raum vom 1. Januar bis mindestens zum 30. Ap-
ril 2024 bei einem Preis des Deutschlandtickets 
von 49 Euro pro Monat. Daher wird den Aufga-
benträgern empfohlen, ihre Umsetzungsregelun-
gen vorerst bis Ende April zu befristen, da bis zu 
diesem Zeitpunkt auch Klarheit über mögliche 
Preisanpassungen beim Deutschlandticket be-
steht. 
Auch für den Ausgleich für 2024 ist es erforder-
lich und sachgerecht, die Fahrgeldeinnahmen 
des Zeitraums der Geltung des Deutschlandti-
ckets des Jahres 2019 als Bezugspunkt zu ver-
wenden.  
 
Bei den Muster-Richtlinien wurden im Vergleich 
zum Jahr 2023 folgende wesentliche Anpassun-
gen vorgenommen: 

1. Auch für den Fall, dass die Länder von 
der Möglichkeit Gebrauch machen, die 
übergangsweise Anwendung des 
Deutschlandtickettarifes bis zur Umset-
zung durch die zuständigen Aufgabenträ-
ger landesrechtlich durch eine Tarifvor-
gabe sicherzustellen, erfolgt der Aus-
gleich gegenüber den Verkehrsunter-
nehmen durch die jeweiligen Aufgaben-
träger als zuständige Behörden innerhalb 
der Instrumente der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 mittels öffentlichem Dienstleis-
tungsauftrag oder allgemeiner Vorschrift. 
Aufgrund der von Bund und Ländern be-
reitgestellten Finanzierungsmittel für das 
Deutschlandticket und der erlassenen 
Landesregelungen zur Tarifvorgabe des 

Deutschlandtickettarifs kann die Aus-
gleichsregelung des jeweils zuständigen 
Aufgabenträgers selbst dann zum 1. Ja-
nuar 2024 erfolgen, wenn sie erst zu ei-
nem späteren Zeitpunkt erlassen werden 
sollte. Die Umsetzung der Ausgleichsre-
gelung im Rahmen öffentlicher Dienstleis-
tungsaufträge oder allgemeiner Vorschrif-
ten müsste zeitnah, spätestens aber bis 
zum 31. März 2024 erfolgen. 

2. Bei der Fortschreibung der hochgerech-
neten Fahrgeldeinnahmen 2019 von 2023 
auf 2024 werden Tarifanpassungen von 
2023 auf 2024 im Altsortiment nur bis zu 
einer Höhe von 8 Prozent beim Ausgleich 
anerkannt. Dafür müssen auch bei einer 
Tarifanpassung im Altsortiment von über 
8 Prozent die tatsächlichen Fahrgeldein-
nahmen für den Ausgleich nur so in den 
Ausgleich eingestellt werden, als wäre 
der Tarif nur um 8 Prozent erhöht worden. 

3. Die bisherige Regelung zum Ausgleich 

der Minderung der Erstattungsleistungen 

für die unentgeltliche Beförderung 

schwerbehinderter Menschen bewirkte 

auch einen Ausgleich dafür, dass indivi-

duelle Vomhundertsätze im Vergleich 

zum Jahr 2019 nicht mehr nachgewiesen 

werden konnten. Grund hierfür war, dass 

ein Nachweis aufgrund der Corona-

Pandemie mit den dafür erforderlichen 

Verkehrszählungen nicht geführt werden 

durfte. 

Nunmehr kann die Veränderung des 
Vomhundertsatzes nicht mehr aus den 
nicht mehr durchführbaren Verkehrszäh-
lungen resultieren, weshalb ein Vergleich 
mit dem Vomhundertsatz für 2019 nicht 
mehr sachgerecht ist. Die Regelung zum 
Ausgleich für das Deutschlandticket kann 
deshalb vereinfacht werden (siehe Num-
mer 5.4.2).  

4. In die Verfahrensregelungen wurde eine 

obligatorische Regelung zu Vorauszah-

lungen aufgenommen. Dies dient der Li-

quiditätssicherung der Verkehrsunter-

nehmen, die teils durch die Zwischenfi-

nanzierung auch von Ansprüchen aus der 

Einnahmeaufteilung des Deutschlandti-

ckets belastet sein können. 

5. Als pauschaler Ausgleich der durch die 

Einführung des Deutschlandtickets entfal-

lenden prognostizierten Einnahmesteige-
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rungen im Ohne-Fall aus positiven Ver-

kehrsmengeneffekten wurden die auf das 

Jahr 2023 fortgeschriebenen Soll-

Fahrgeldeinnahmen zusätzlich um 1,3 

Prozent gegenüber 2022 (langfristiges 

historisches Wachstum der Verkehrsleis-

tung im ÖPNV (Destatis: 2004-2019: rd. 

1,3 Prozent p.a) erhöht. Gleiches wird für 

das Jahr 2024 vorgenommen. Die Richtli-

nien sehen aus Vereinfachungsgründen 

in Nummer 5.4.1.1 eine den Zinseszinsef-

fekt nicht berücksichtigende Erhöhung um 

insgesamt 2,6 Prozent vor. 

6. Wurden die Preise für Tickets mit nicht 

deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 

15. Januar 2023 abgesenkt, müssen bei 

der Ermittlung der tatsächlichen Fahr-

geldeinnahmen für die Berechnung des 

Ausgleichs für alle Tickets mit nicht 

deutschlandweiter Gültigkeit alle verkauf-

ten Tickets mit den am 01. Januar 2023 

geltenden und über die durchschnittliche 

Tarifanpassung auf 2024 fortgeschriebe-

nen Preisen (vor der Einführung des 

Deutschlandtickets) angerechnet werden. 

Denn der Bund beteiligt sich nur an der 

aus der Einführung des Deutschlandti-

ckets resultierenden Kostenunterde-

ckung. Eine Ausnahme bilden regionale 

oder landesweite Semestertickets, deren 

Preis im Solidarmodell zur Herstellung ei-

nes angemessenen Preisabstands zum 

Deutschlandticket zur Sicherung des So-

lidarmodells notwendig ist. 

7. Die Berücksichtigung von zusätzlichen 

Vertriebsaufwendungen ist in den Muster-

richtlinien für das Jahr 2024 vorgesehen, 

da noch keine ausreichenden Anpassun-

gen beim Vertrieb innerhalb der Branche 

möglich sind und nur so möglichst viele 

(neue) Kundinnen und Kunden beim 

Deutschlandticket angesprochen werden 

können. 2025 ist die Berücksichtigung 

zusätzlicher Vertriebsaufwendungen in 

den Musterrichtlinien nicht vorgesehen. 

Dies ist künftig durch eine Anpassung der 

Vertriebsprozesse und brancheninterne 

Maßnahmen zu regeln. Die Vertriebs-

mehrkosten sind Bestandteil der Finan-

zierungsleistung an die Empfänger. Zur 

zweckentsprechenden Mittelverwendung 

werden diese Leistungen an diejenigen 

Stellen ausgereicht, im Regelfall die Ver-

kehrsunternehmen, die selbst oder durch 

Vertriebsdienstleister das Deutschlandti-

cket vertreiben. 

Im Vergleich zum Jahr 2023 sind keine Regelun-
gen mehr zur Anrechnung ersparter Provisions-
zahlungen mehr in die Ausgleichsberechnung 
einzubeziehen. Ebenso werden keine Pauscha-
len für die Umstellung der Vertriebsprozesse und 
Kontrollinfrastruktur mehr gewährt.   
 
Für die zwischen den Ländern vereinbarte ein-
heitliche Bemessung des Ausgleichs ist eine ein-
heitliche Definition der ausgleichsfähigen Kos-
tenunterdeckung erforderlich. Dafür müssen 
auch in 2024 unabhängig von der konkreten ver-
fahrensmäßigen Gestaltung durch die Länder die 
die Erstattungsfähigkeit regelnden Passagen 
durch alle Länder übernommen werden. Darüber 
hinaus bedarf es im Hinblick auf die Transparenz 
des Mittelbedarfs einheitlicher Antragsfristen, die 
wie auch schon für 2023 in den Muster-
Richtlinien auch für 2024 obligatorisch sind. 
 
Die Muster-Richtlinien sind entsprechend dem 
Gliederungsschema einer Förderrichtlinie als 
Richtlinien für Billigkeitsleistungen abgefasst. Die 
Umsetzung muss durch die Länder noch mit je-
weils eigenen Länderrichtlinien und/oder -
erlassen erfolgen. In Abhängigkeit von der im 
jeweiligen Land zu treffenden Entscheidung über 
die verfahrensmäßige Abwicklung des Aus-
gleichs auf der Grundlage einer gesetzlichen 
Regelung, einer Zuwendungsregelung (mit Zu-
wendungsbescheiden oder –verträgen) oder ei-
ner Billigkeitsleistungsregelung sind insbesonde-
re die verfahrensmäßigen Regelungen aus den 
Muster-Richtlinien mit Ausnahme der Antragsfris-
ten anzupassen. Dies gilt auch in Bezug auf die 
im jeweiligen Land zu treffende Zuständigkeits-
regelung für die Ausgleichsgewährung. 
 
In den nachfolgenden Muster-Richtlinien sind auf 
der Grundlage dieser Hinweise hinter der Gliede-
rungsnummer der Regelung Hinweise ausge-
bracht, ob die Regelungen  

- obligatorisch wegen der Einheitlichkeit 
- fakultativ  

von allen Ländern zu beachten sind. 
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II. Musterrichtlinien 
Richtlinien über die Gewährung von Billig-

keitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeck-
ter Ausgaben im öffentlichen Personennah-

verkehr im Zusammenhang mit dem Deutsch-
landticket im Jahr 2024 in Land XXX  

(Richtlinien Deutschlandticket-
Billigkeitsleistungen ÖPNV 2024) 

 
Runderlass des Ministeriums für  

vom XX. November 2023 
 

1 (fakultativ)  
Rechtsgrundlage  
Zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben der 
Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen im 
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ein-
schließlich des Schienenpersonennahverkehrs 
(SPNV) im Zusammenhang mit der Einführung 
des Deutschlandtickets gewährt das Land nach 
Maßgabe dieser Richtlinien und § 53 der Lan-
deshaushaltsordnung (LHO) Billigkeitsleistungen.  
Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung 
der Leistung. Die Bewilligungsbehörde entschei-
det aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens 
diskriminierungsfrei im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel.  
 
2 (obligatorisch)  
Gegenstand der Billigkeitsleistungen  
Die Billigkeitsleistungen sind ein finanzieller Aus-
gleich an die Empfänger in Land XXX, deren 
Ausgaben in den Monaten Januar bis Dezember 
2024 aufgrund der Einführung des Deutschland-
tickets durch den Rückgang der Fahrgeldein-
nahmen oder Ausgleichszahlungen aus allge-
meinen Vorschriften im Vergleich zum Referenz-
zeitraum des Jahres 2019 nicht durch Einnah-
men aus Fahrgeldern und vor dem 1. Mai 2023 
geregelten und nicht die Umsetzung des 
Deutschlandtickets betreffenden Ausgleichszah-
lungen nach der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Perso-
nenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und 
zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 
1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. 
L 315 vom 3.12.2007, S. 1) (VO 1370) oder aus 
allgemeinen Vorschriften im Sinne von Artikel 3 
Absatz 3 der VO 1370 gedeckt werden können. 
 
3  
Empfänger der Billigkeitsleistung  
Empfänger sind  
3.1 (obligatorisch)  

Aufgabenträger und Aufgabenträgerorganisatio-
nen des ÖPNV im Sinne des ÖPNV-Gesetzes 
des Landes XXX,  
3.2 (fakultativ)  
öffentlich-rechtliche Körperschaften (insbesonde-
re Zweckverbände, Anstalten öffentlichen 
Rechts) als Sammelantragsteller für die Empfän-
ger gemäß Nummer 3.1.  
3.3 (obligatorisch bei landesrechtlicher Tarifan-
ordnung) 
Nur soweit das Land eine Tarifvorgabe nach 
Landesrecht getroffen hat und Aufgabenträger 
oder Aufgabenträgerorganisationen bislang keine 
Regelung nach Nummer 4 getroffen haben, sind 
für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 31. 
März 2024 Empfänger auch öffentliche und pri-
vate Verkehrsunternehmen, soweit sie als Ge-
nehmigungsinhaber oder Betriebsführer nach 
dem Personenbeförderungsgesetz oder der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1073/2009 ÖPNV auf dem Ge-
biet des Landes und/oder aufgrund eines öffent-
lichen Dienstleistungsauftrages Beförderungs-
leistungen im ÖPNV bzw. im Schienenpersonen-
nahverkehr (SPNV) erbringen. Für die Eisen-
bahnverkehrsunternehmen ist eine getrennte 
Antragstellung und Bewilligung für die jeweiligen 
Regionalbereiche zulässig. 
 
4 (obligatorisch) 
Voraussetzungen  
Soweit die Empfänger für Verkehrsleistungen 
nicht erlösverantwortlich sind, leiten sie die Billig-
keitsleistungen an die das wirtschaftliche Risiko 
tragenden Verkehrsunternehmen in entspre-
chender Anwendung der Nummer 5.4 und nach 
den Vorgaben der VO 1370 über allgemeine 
Vorschriften oder öffentliche Dienstleistungsauf-
träge oder über andere beihilferechtlich zulässige 
Instrumente diskriminierungsfrei weiter. Die Er-
lösverantwortlichen sind dabei zu verpflichten, an 
der bundesweit abgestimmten Einnahmeauftei-
lung für das Deutschlandticket teilzunehmen, die 
hierfür erforderlichen Daten bereitzustellen, be-
stehende Einnahmenansprüche vollumfänglich 
geltend zu machen und gegebenenfalls diese 
Ansprüche überschießende Einnahmen im Rah-
men der Einnahmeaufteilung abzugeben.  
 
5  
Art und Umfang, Höhe der Billigkeitsleistung 
5.1 (fakultativ)  
Bei der Leistung handelt es sich um eine Billig-
keitsleistung gemäß § 53 LHO 
  
5.2 (obligatorisch)  
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Bei der Finanzierungsart handelt es sich um ei-
nen vollständigen Ausgleich in Höhe von 100 
Prozent der ausgleichsfähigen nicht gedeckten 
Ausgaben.  
 
5.3 (fakultativ)  
Die Billigkeitsleistung wird in Form einer Zuwei-
sung bzw. eines Zuschusses gewährt.  
 
5.4 (obligatorisch wegen Einheitlichkeit)  
Die ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben 
sind wie folgt zu ermitteln:  
 
5.4.1  
Fahrgeldausfälle:  
Für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, Über-
gangstarife, landesweite Tarife, Haustarif, Beför-
derungsbedingungen DB (BBDB), Deutschland-
tarif (DT)) ist die Differenz zwischen den um die 
jeweiligen Tarifanpassungen auf das Jahr 2024 
hochgerechneten tatsächlichen Fahrgeldein-
nahmen der Monate Januar bis Dezember 2019 
und den tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der 
jeweiligen Monate des Jahres 2024 nach Maß-
gabe der Nummern 5.4.1.1 und 5.4.1.2 aus-
gleichsfähig. Maßgebend sind dabei die Netto-
Fahrgeldeinnahmen (ohne Umsatzsteuer). 
Die Verbundorganisationen haben den Empfän-
gern die für die Antragstellung erforderlichen 
Daten zu liefern. Einnahmen aus dem Erhöhten 
Beförderungsentgelt werden nicht berücksichtigt. 
 
5.4.1.1  
Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen 
auf den Zeitraum Januar bis Dezember 2024 
hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen des Zeit-
raums in 2019 sind die im jeweiligen Monat ver-
kauften bzw. dem Verbund gemeldeten Fahr-
ausweise der jeweiligen Kartenart und Preisstufe 
der Monate Januar bis Dezember 2019 mit den 
für diese Kartenart und für die im Gültigkeitszeit-
raum entsprechende Preisstufe im jeweiligen 
Zeitraum des Jahres 2024 genehmigten Preisen 
zu multiplizieren. Preisanpassungen, die ab dem 
1. Januar 2024 wirksam werden, sind im Wesent-
lichen gleichmäßig für alle Kartenarten und alle 
Preisstufen vorzunehmen. Lassen sich in Einzel-
fällen keine entsprechenden Referenzpreise zu-
ordnen oder handelt es sich um stückzahlunab-
hängige Pauschalangebote, ist die aus der Be-
rechnung nach Satz 1 abgeleitete durchschnittli-
che prozentuale Tarifanpassung für die Hoch-
rechnung maßgebend. Wenn aufgrund einer 
grundlegenden Änderung der Tarifstruktur, die 
nach dem 15. Januar 2023 wirksam wurde, ein 

Vergleich zu den Tarifarten und Preisstufen des 
Jahres 2019 nicht möglich ist, werden die hoch-
gerechneten Fahrgeldeinnahmen auf Basis des 
Preisstandes zum 1. Januar 2023 ermittelt und 
über die durchschnittliche prozentuale Tarifan-
passung auf 2024 fortgeschrieben. Wurden die 
Preise für Tickets mit nicht deutschlandweiter 
Gültigkeit nach dem 15. Januar 2023 abgesenkt, 
sind für diese Tickets die hochgerechneten 
Fahrgeldeinnahmen auf Basis des Preisstandes 
zum 1. Januar 2023 zu ermitteln und über die 
durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung auf 
2024 fortzuschreiben.  
Übersteigt in 2024 die durchschnittliche prozen-
tuale Tarifanpassung gegenüber dem mit Stand 
vom 1. Oktober 2023 beantragten Tarif mit Stand 
vom 31. Dezember 2023 um mehr als 8 Prozent, 
darf für die Ermittlung der hochgerechneten 
Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen Kartenart in 
der jeweiligen Preisstufe nur eine Steigerungsra-
te von 8 Prozent zu Grunde gelegt werden.  
Als pauschaler Ausgleich der durch die Einfüh-
rung des Deutschlandtickets entfallenden prog-
nostizierten Einnahmesteigerungen aus positiven 
Verkehrsmengeneffekten in den Jahren 2023 
und 2024 werden die nach den Sätzen 1 bis 6 
ermittelten Fahrgeldeinnahmen für beide Jahre 
um insgesamt 2,6 Prozent erhöht. Die nach den 
Sätzen 1 bis 7 ermittelten hochgerechneten 
Fahrgeldeinnahmen sind im Verhältnis der Ver-
änderung der tatsächlich erbrachten Betriebsleis-
tungen in Fahrzeug-, Wagen- bzw. Zug-
Kilometern im Kalenderjahr 2024 gegenüber dem 
Kalenderjahr 2019 im Gebiet des Empfängers 
nach Nummer 3.1 fortzuschreiben. Als Faktor der 
Fortschreibung sind dabei 30 Prozent der pro-
zentualen Steigerung bzw. prozentualen Vermin-
derung der Betriebsleistungen im Gebiet des 
Empfängers nach Nummer 3.1 anzusetzen.  
Unterschreitet die Gesamtzahl der Abonnentin-
nen und Abonnenten nach Einnahmeaufteilung 
im jeweiligen Bundesland zum 31. Januar 2025 
die Gesamtzahl der Abonnentinnen und Abon-
nenten zum 30. April 2023 um mehr als 10 Pro-
zent, sind die nach den Sätzen 1 bis 9 ermittelten 
Fahrgeldeinnahmen um den über die Bagatell-
grenze von 5 Prozent hinausgehenden Prozent-
satz für alle Empfänger im Land abzusenken. 
Bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landeswei-
ten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif sind die hoch-
gerechneten Fahrgeldeinnahmen gemäß der 
Einnahmeaufteilung unter Zugrundelegung des 
Aufteilungsschlüssels für das Jahr 2024 der je-
weiligen Verbundorganisation zu verteilen, der 
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ohne die Einführung des Deutschlandtickets ge-
golten hätte.  
 
5.4.1.2  
Zur Berechnung der anzusetzenden tatsächli-
chen Fahrgeldeinnahmen der Monate Januar bis 
Dezember 2024 sind die tatsächlichen Fahrgeld-
einnahmen einschließlich der Fahrgeldeinnah-
men aus dem Deutschlandticket zu ermitteln. Für 
Jobtickets und das bundesweite solidarische 
Semesterticket zum Deutschlandticket sind die 
tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen ansetzbar, 
soweit dabei die abgestimmten bundeseinheitli-
chen Rabattierungen angewendet wurden. Die 
Vornahme weiterer Absetzungen von den Fahr-
geldeinnahmen aus dem Deutschlandticket ins-
besondere für die Deckung von Vertriebsauf-
wendungen ist nicht zulässig. Wurden die Preise 
für Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit 
nach dem 15. Januar 2023 abgesenkt, sind bei 
der Ermittlung der tatsächlichen Fahrgeldein-
nahmen für die Berechnung des Ausgleichs für 
alle Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit 
mit Ausnahme von im Solidarmodell verkauften 
Studierendentickets alle verkauften Tickets mit 
den am 1. Januar 2023 geltenden und über die 
durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung auf 
2024 fortgeschriebenen ggfs. den Preis des 
Deutschlandtickets auch übersteigenden Preisen 
anzusetzen.  
Übersteigt in 2024 die durchschnittliche prozen-
tuale Tarifanpassung der jeweiligen Kartenart in 
der jeweiligen Preisstufe gegenüber dem mit 
Stand vom 1. Oktober 2023 beantragten Tarif mit 
Stand vom 31. Dezember 2023 um mehr als 8 
Prozent, können für die Ermittlung der tatsächli-
chen Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen Karten-
art in der jeweiligen Preisstufe die Preise zu 
Grunde gelegt werden, die bei einer Tarifanpas-
sung von 8 Prozent zu zahlen gewesen wären.  
Bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landeswei-
ten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif und dem 
Deutschlandticket sind die so ermittelten tatsäch-
lichen Fahrgeldeinnahmen gemäß der Einnah-
meaufteilung unter Zugrundelegung des Auftei-
lungsschlüssels für das Jahr 2024 der jeweiligen 
Verbundorganisation sowie gemäß der Einnah-
meaufteilung für das Deutschlandticket zu vertei-
len.  
 
5.4.2  
Zur Berechnung der Minderung der Erstattungs-
leistungen nach dem Neunten Buch Sozialge-
setzbuch vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 
3234), das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 6 des 

Gesetzes vom 9. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2075) 
geändert worden ist, sind die um die Tarifanpas-
sungen gemäß Nummer 5.4.1.1 hochgerechne-
ten erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen des 
Zeitraumes Januar bis Dezember 2019 bzw. die 
nach Maßgabe der Nummer 5.4.1.2 errechneten 
erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen für den 
Zeitraum Januar bis Dezember 2024 zu ermitteln 
und für diese die Erstattungsleistung aufgrund 
des für das Jahr 2024 festgelegten oder nach-
gewiesenen Vomhundertsatzes zu berechnen. 
Maßgebend sind dabei die Netto-
Fahrgeldeinnahmen (ohne Umsatzsteuer), bei 
Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten 
Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif und dem Deutsch-
landticket gemäß der nach Nummer 5.4.1.1 für 
die hochgerechneten erstattungsfähigen Fahr-
geldeinnahmen bzw. gemäß Nummer 5.4.1.2 für 
die tatsächlichen erstattungsfähigen Fahrgeld-
einnahmen maßgebenden Einnahmeaufteilung. 
Ausgleichsfähig ist die Differenz der so errechne-
ten Beträge für die jeweiligen Verkehrsleistun-
gen.  
 
5.4.3 
In der Nummer 5.4.1 entsprechenden Weise ist 
die ebenfalls ausgleichsfähige Minderung ande-
rer Ausgleichszahlungen aus allgemeinen Vor-
schriften zu berechnen.  Einsparungen der Emp-
fänger nach 3.1 bei Leistungen aus Allgemeinen 
Vorschriften sind gegenzurechnen.  
 
5.4.4 
Zur anteiligen Deckung der Umsetzungskosten 
des Deutschlandtickets durch entstandene Ver-
triebsmehrkosten in der Umsetzungsphase 2024 
wird den Empfängern bzw. über diese den Ver-
kehrsunternehmen, die - selbst oder mittelbar 
über ihre Vertriebsdienstleister - das Deutsch-
landticket vertreiben folgende Pauschale ge-
währt:  
Für jedes als Chipkarte verkaufte Deutschlandti-
cket wird pro Monat seiner Gültigkeit jeweils ein 
Betrag von 1,50 Euro gewährt. Für jedes nicht 
als Chipkarte verkaufte Deutschlandticket wird 
pro Monat seiner Gültigkeit jeweils ein Betrag 
von 1,20 Euro gewährt.  
Maßgeblich ist im ersten Schritt die tatsächlich 
verkaufte Zahl von Monatsstücken Deutschland-
tickets vor Einnahmeaufteilung; ergibt sich aus 
dem späteren Zuscheidungsbetrag im Rahmen 
der Einnahmeaufteilung rechnerisch eine andere 
Zahl von Tickets, so ist dies unbeachtlich.  
Von der so ermittelten Ticket-Anzahl ist in einem 
zweiten Schritt der nachfolgende Abzug vorzu-
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nehmen, um auch vor Einführung bereits vor-
handene Vertriebskosten zu berücksichtigen: Für 
jedes am 30. April 2023 bestehende Abonne-
ment (Kundenzahl) wird ein Abzug von 8 Tickets 
als Chipkarte vorgenommen. Maßgeblich ist da-
bei die Kundenzahl, die nach Nummer 5.4.4, 
Sätze 1 bis 4 der Muster-Richtlinien zum Aus-
gleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen 
Personennahverkehr im Zusammenhang mit 
dem Deutschlandticket im Jahr 2023 aus Bun-
des- und Landesmitteln vom 20. März 2023 für 
den Ausgleich 2023 ermittelt wurde. Es ist durch 
geeignete vertragliche Regelungen mit den für 
den Vertrieb beauftragten Dienstleistern sicher-
zustellen, dass die Pauschalen aufwandsgerecht 
ausgereicht werden. Führt die Berechnung der 
Vertriebspauschale zu einem negativen Betrag, 
ist dieser nicht als Ersparnis zu berücksichtigen. 
Nicht erstattungsfähig sind erhöhte Ausgaben für 
zusätzliche Betriebsleistungen. 
[nur NRW] Weiterhin kann der Empfänger inner-
halb des vom Koordinierungsrat zum Deutsch-
landticket festgelegten Finanzrahmens die ge-
leisteten Ausgaben für die Einrichtung und 
Durchführung des EAV-Clearings im Rahmen der 
Arbeitsgemeinschaft aus dem Verband Deut-
scher Verkehrsunternehmen e.V., der Deutsch-
landtarifverbund GmbH, dem Bundesverband 
Deutscher Omnibusunternehmen e.V. und dem 
Bundesverband SchienenNahverkehr e.V., die 
an die NVBW GmbH geleisteten Ausgaben für 
die gutachterliche Begleitung des Prozesses zur 
Neufassung eines Einnahmeaufteilungsverfah-
rens und an die DeutschlandMobil 2030 GmbH 
geleisteten Ausgaben für bundesweites Marke-
ting sowie für die Evaluation des Deutschlandti-
ckets geltend machen.  
 
5.4.5  
Die Summe der gemäß den Nummern 5.4.1 bis 
5.4.4 errechneten Minderungen ist der aus-
gleichsfähige Betrag.  
 
5.4.6 
Erbringt ein Verkehrsunternehmen Betriebsleis-
tungen in dem Gebiet mehrerer Aufgabenträger 
und können die nicht gedeckten Ausgaben nicht 
eindeutig der Betriebsleistung im jeweiligen Ge-
biet der Aufgabenträger zugeordnet werden, sind 
diese auf der Grundlage der im Gebiet des jewei-
ligen Aufgabenträgers erbrachten Fahrzeug-, 
Wagen- bzw. Zug-Kilometer des Kalenderjahres 
2024 den Aufgabenträgern zuzuordnen. Die be-
teiligten Aufgabenträger oder Bewilligungsbehör-

den können eine abweichende Aufteilung verein-
baren.  
 
6 (obligatorisch) 
Sonstige Bestimmungen  
6.1  
Es ist sicherzustellen, dass bei Weiterleitung der 
Billigkeitsleistungen nach Nummer 4 an Ver-
kehrsunternehmen eine Überkompensation der 
aus der Einführung des Deutschlandtickets resul-
tierenden wirtschaftlichen Nachteile ausge-
schlossen ist. Soweit die beihilferechtliche Recht-
fertigung aus der VO 1370 erfolgt, dürfen bei der 
Überkompensationsprüfung aus Gründen der 
Gleichbehandlung als Maßstab auch nur die 
Mindestanforderungen aus dem Anhang der VO 
1370 zur Anwendung kommen. Der finanzielle 
Nettoeffekt berechnet sich aus der Summe der 
(positiven oder negativen) Auswirkungen der 
Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflich-
tung des Verkehrsunternehmens zur Anerken-
nung und Anwendung des Deutschlandticket-
Tarifs auf die Einnahmen des Verkehrsunter-
nehmens sowie auf seine Kosten (Vertriebs-
mehrkosten), soweit diese als zusätzlicher Nach-
teil vom Verkehrsunternehmen bei der Aus-
gleichsberechnung geltend gemacht werden. Im 
Hinblick auf die Vertriebsmehrkosten wird ge-
prüft, ob die Voraussetzungen der Nummer 5.4.4 
vorliegen. Sonstige Kosten des Verkehrsunter-
nehmens sind nicht Gegenstand dieser Über-
kompensationskontrolle. 
 
6.2  
Die Empfänger sind darauf hinzuweisen, dass es 
sich bei den Angaben um subventionserhebliche 
Tatsachen im Sinne von § 264 des Strafgesetz-
buches handelt und dass Subventionsbetrug 
nach dieser Vorschrift strafbar ist. Eine Doppel-
förderung ist ausgeschlossen.  
 
6.3  
Die Empfänger sind zu verpflichten, dass sicher-
gestellt wird, dass die erforderlichen Daten für 
das Monitoring und die Einnahmeaufteilung ge-
mäß der aktuell gültigen Fassung des Beschlus-
ses des Koordinierungsrates für ein bundeswei-
tes Clearingverfahren zur Zuscheidung der Ein-
nahmen aus dem Deutschlandticket auf Basis 
des „Leipziger Modellansatzes“ fristgerecht an 
die von der Arbeitsgemeinschaft aus dem Ver-
band Deutscher Verkehrsunternehmen e.V., der 
Deutschlandtarifverbund GmbH, dem Bundes-
verband Deutscher Omnibusunternehmen e.V. 
und dem Bundesverband SchienenNahverkehr 
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e.V. gebildete EAV-Clearingstelle gemeldet wer-
den. Die Meldung der Deutschlandtickets an die 
Clearingstelle erfolgt bis zum 20. Kalendertag 
des Folgemonats. Die Meldung der Verkäufe 
aller übrigen Fahrausweise erfolgt bis zum 50. 
Tag nach Ende eines Monats. Die Meldung der 
vorläufigen Soll-Einnahmen inkl. tariflicher Fort-
schreibung gemäß Musterrichtlinie erfolgt einma-
lig monatsscharf für das gesamte Jahr 2024 bis 
zum 20. Februar 2024; sie sind erforderlichen-
falls unverzüglich zu korrigieren oder zu aktuali-
sieren.  
6.4  
Die Empfänger sind zu verpflichten, bis zum 31. 
März 2026 die tatsächlich entstandenen nicht 
gedeckten Ausgaben auf der Grundlage der in 
Nummer 5.4 genannten Berechnungsmethode 
nachzuweisen. Dem Nachweis sind insbesonde-
re Bestätigungen der Verbundorganisationen 
über die aufzuteilenden Einnahmen der Monate 
Januar bis Dezember 2019 und die Einnahme-
aufteilungen sowohl für die nach Nummer 5.4.1.1 
hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen als auch 
für die nach Nummer 5.4.1.2 ermittelten tatsäch-
lichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Januar 
bis Dezember 2024 sowie eine Bescheinigung 
eines Wirtschaftsprüfers über die Fahrgeldein-
nahmen der Jahre 2019 und 2024 im Haustarif 
bzw. nach BBDB beizufügen. Weiterhin ist jeder 
Empfänger zu verpflichten, dem Nachweis die 
Anzahl der Abonnentinnen und Abonnenten im 
Sinne der Nummer 5.4.1.1 zu den Stichtagen 30. 
April 2023 und 31. Januar 2025 beizulegen. Die 
Bewilligungsbehörde kann weitere Unterlagen 
anfordern. 
 
6.5  
Billigkeitsleistungen, die über den reinen Aus-
gleich der nicht gedeckten Ausgaben nach Maß-
gabe der Nummer 5.4 hinausgehen, sind vom 
Empfänger zurückzufordern. In der Regel sind 
die zurückgeforderten Beträge nicht zu verzin-
sen, wenn sie in der gesetzten Frist erstattet 
werden. Sollte sich herausstellen, dass der tat-
sächliche ausgleichsfähige Betrag den prognos-
tizierten übersteigt, ist eine Anpassung der ge-
währten Billigkeitsleistung vorzunehmen.  
 
6.6 
Der nach diesen Richtlinien gewährte Ausgleich 
kann ganz oder teilweise zurückgefordert wer-
den, wenn der Empfänger die Auflagen nach den 
Nummern 6.2 bis 6.5 nicht oder nicht innerhalb 
einer ihm gesetzten Frist erfüllt hat. 
 

7  
Verfahren  
7.1 (obligatorisch) 
Ein Antrag auf Gewährung der Billigkeitsleistung 
ist bis zum 30. September 2024 zu stellen. Die 
Bewilligungsbehörde kann verspätete Anträge 
zulassen. Er hat die Berechnung bzw. Schätzung 
der voraussichtlichen nicht gedeckten Ausgaben 
auf der Grundlage der in Nummer 5.4 genannten 
Berechnungsmethode zu enthalten.  
 
 
7.2 (fakultativ) 
Bewilligungsbehörde ist die [Landesbehörde ein-
fügen], in deren Bezirk der Empfänger seinen 
Sitz hat.  
[obligatorisch bei landesrechtlicher Tarifvorgabe] 
Bewilligungsbehörde für Empfänger nach Num-
mer 3.3 ist jeweils die [Landesbehörde], die die 
zuständige Bewilligungsbehörde für den Emp-
fänger nach Nummer 3.1 ist, der bis zum 31. 
März 2024 keine Tarifvorgabe nach Landesrecht 
getroffen hat. 
 
7.3 (obligatorisch) 
Dem Antrag sind Prognosen der Verbundorgani-
sationen über die Minderungen gemäß den 
Nummern 5.4.1 sowie weitere begründende Un-
terlagen beizufügen.  
Sammelanträgen von Empfängern gemäß Num-
mer 3.2 sind die Anträge der Empfänger gemäß 
Nummer 3.1 beizufügen.  
Fakultativ: „Der Antrag ist formlos schriftlich oder 
elektronisch zu stellen.“  
 
7.4 (Grundsatz obligatorisch, Detailabweichun-
gen zulässig) 
Der Empfänger erhält auf Antrag bis zur Bewilli-
gung der nach Nummer 7.1 zu beantragenden 
Billigkeitsleistung in der Regel monatliche Vo-
rauszahlungen. Soweit hierfür kein gesondertes 
Verfahren mit spezifischen Prognosen geregelt 
ist, werden die monatlichen Vorauszahlungen in 
Höhe von jeweils 12,5 Prozent der für das Jahr 
2023 vorläufig gewährten Billigkeitsleistung ge-
währt. Die Vorauszahlungen werden jeweils am 
20. eines Monats ausgezahlt. Im Falle von 
Nummer 4 leiten die Empfänger die Vorauszah-
lungen unverzüglich weiter. 
 
 
7.5 (obligatorisch) 
Empfänger gemäß Nummer 3.2 haben die Billig-
keitsleistungen an die Empfänger gemäß Num-
mer 3.1 weiterzuleiten und dabei sicherzustellen, 
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dass die maßgeblichen Bestimmungen des Be-
willigungsbescheides auch den Empfängern auf-
erlegt werden. Dies schließt ausdrücklich die 
Nachweisführung ein.  
 
7.6 (fakultativ) 
Die Modalitäten der Auszahlung werden im Be-
willigungsbescheid näher geregelt.  
 
8 (fakultativ)  
Inkrafttreten/Außerkrafttreten  
Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröf-
fentlichung in Kraft und am 30. Juni 2026 außer 
Kraft. 
 
 
 
Anlage 3:     Verfahren der Ermittlung der Höhe 

des bestandssichernden Betrages 
je Verkehrsunternehmen und Auf-
teilung auf den jeweiligen Aufga-
benträger in Nachfolge des Aus-
gleichs nach § 45a des Personen-
beförderungsgesetzes 

 
 
Anlage zum Verfahren der Ermittlung der Hö-
he des bestandssichernden Betrages je Ver-
kehrsunternehmen und Aufteilung auf den 

jeweiligen Aufgabenträger in Nachfolge des 
Ausgleichs nach § 45a des Personenbeförde-

rungsgesetzes 
 
 
1. Grundlegendes Verfahren:  
Die Aufteilung der bestandssichernden Leistun-
gen (im Folgenden kurz „Leistung(en)“) an die 
Verkehrsunternehmen erfolgt grundsätzlich auf 
Basis der im Jahr 2019 erhaltenen § 45a-Mittel. 
Bei wesentlichen Änderungen kann auch das 
Jahr 2022 herangezogen werden. 
 
Die Aufteilung der Leistung erfolgt auf einzelne 
Linien bzw. Linienbündel (gleiches Ablaufdatum 
der Genehmigungen) und bei aufgabenträger-
übergreifenden Linien auf einzelne Aufgabenträ-
ger. Wenn keine individuelle sachgerechte Auf-
teilung in bestehenden Delegationsvereinbarun-
gen erfolgt, erfolgt die Aufteilung bei aufgaben-
trägerübergreifenden Linien anhand des Verhält-
nisses der Nutzplatzkilometer der jeweiligen Linie 
auf das Gebiet der betroffenen Aufgabenträger. 
 
Durch eine möglichst weitgehende Nutzung von 
bereits von den Regierungen in den Ausgleichs-

jahren 2019 bis 2022 geprüften Daten kann der 
Nachweis- und Nachprüfungsaufwand reduziert 
werden. 
 
Durch die Nutzung der kommunalen Zusammen-
arbeit und den Zusammenschluss von Aufgaben-
trägern mit gemeinsamen und großflächigen Re-
gelungen und Abrechnungen kann das Verfahren 
deutlich vereinfacht und insbesondere die Anzahl 
der auf mehrere Aufgabenträger aufzuteilenden 
Linien deutlich reduziert werden. 
 
Ebene 1:  
Das Verkehrsunternehmen beantragt die Leis-
tungen, abgegrenzt entsprechend den untenste-
henden Verfahren für die Linien / Linienbündel im 
Deutschlandticket-Portal (im Folgenden kurz 
„Portal“). 
 
Neben der Antragssumme fügen sie die Unterla-
gen zur Abgrenzung der Linien / Linienbündel 
bei. 
 
Die Verkehrsunternehmen beantragen bis zum 1. 
März 2024 auf Basis einer ersten Prognose / 
Hochrechnung einen Abschlag von 50 % der 
Ausgleichsleistungen für das Jahr 2024. 
 
Zum 1. September 2024 beantragen die Ver-
kehrsunternehmen den Ausgleich für das gesam-
te Jahr. Hierzu ergänzen sie die Unterlagen zur 
Abgrenzung der Linien / Linienbündel entspre-
chend dem untenstehenden Verfahren bei. 
 
Sofern Verkehrsunternehmen auf der Grundlage 
öffentlicher Dienstleistungsaufträge tätig sind und 
diese eine Anrechnung der § 45a-Mittel auf den 
Ausgleich vorsehen, kann der Aufgabenträger, 
ein Zweckverband oder eine Verkehrsverbund-
gesellschaft der Aufgabenträger die Mittel insge-
samt für alle so beauftragten Linienverkehre be-
antragen. 
 
Verkehrsunternehmen können die Aufgabenträ-
ger, einen Zweckverband oder eine Verkehrs-
verbundgesellschaft der Aufgabenträger ermäch-
tigen, in ihrem Auftrag die Ausgleichsleistungen 
zu beantragen. 
 
Ebene 2  
Auch die Abwicklung zwischen Aufgabenträgern 
und Regierungen / Freistaat erfolgt über das Por-
tal. Zum 1. April des Jahres erhalten die Aufga-
benträger 50 % der Leistungen vom Freistaat, 
um die Abschlagszahlungen an die Verkehrsun-
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ternehmen ausreichen zu können oder für die 
Finanzierung von Verkehren, die auf Grundlage 
eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags (öDA-
Verkehr) erbracht werden. Zieltermin für die Aus-
reichung der Abschlagszahlung an die Verkehrs-
unternehmen ist spätestens der 31. Mai des Jah-
res. 
 
Zum 1. Oktober des Jahres erhalten die Aufga-
benträger die weiteren 50 % der Leistungen vom 
Freistaat zur Weitereichung an die Verkehrsun-
ternehmen bzw. zur Finanzierung von öDA-
Verkehren. Zieltermin für die Ausreichung der 
Zahlung an die Verkehrsunternehmen ist spätes-
tens der 15. November des Jahres. 
 
2. Fallgruppe 1: „subjektiver Wechsel der 

Leistungen“  
Charakteristik: Die zugrundeliegenden Linien / 
Linienbündel sind seit 2019 im Wesentlichen 
unverändert geblieben. Unwesentliche Änderun-
gen sind unbeachtlich. Zur Unterscheidung von 
wesentlichen und unwesentlichen Änderungen 
kann insbesondere die Abgrenzung nach § 2 
Abs. 2 Nr. 1 PBefG im Verhältnis zu § 40 Abs. 2 
PBefG herangezogen werden. 
 
Vorab: Wenn bei den Verkehrsunternehmen bei 
der Aufteilung der Leistungen durch Auslaufen 
von Linien rechnerisch ein negativer Betrag be-
zogen auf das Gebiet einzelner oder mehrerer 
Aufgabenträger entstehen würde, so ist dieser 
„auf Null“ zu setzen, d.h. in diesem Fall besteht 
kein Ausgleichsanspruch des Verkehrsunter-
nehmens für die verbleibenden Linien. 
 
Die Gesamtsumme der auf das Unternehmen 
entfallenden Leistungen muss dem Wert der § 
45a-Mittel des Jahres 2019 für die in der Be-
standssicherung befindlichen Linien entspre-
chen. Falls es bei den Einzelberechnungen zu 
Abweichungen kommt, erfolgt eine gleichmäßige 
Anpassung der Werte aller Linien, um in der 
Summe den Gesamtwert des Jahres 2019 zu 
erreichen. 
 
a) Ein Unternehmen ist ausschließlich im Gebiet 
eines Aufgabenträgers tätig  
Das Unternehmen betreibt sowohl das gesamte 
Jahr 2019 als auch jetzt Linien ausschließlich auf 
dem Gebiet eines Aufgabenträgers. Es beantragt 
den Wert entsprechend der Bewilligung der § 
45a-Mittel für das Jahr 2019. Wenn Linien zu 
unterschiedlichen Zeiten enden, erfolgt die Auf-
teilung der auf die Linien / Linienbündel entfal-

lenden anteiligen Leistungen nach dem unter 
b)a) dargestellten Verfahren. 
 
b) Ein Unternehmen ist im Gebiet mehrerer Auf-
gabenträger tätig 
 
b)a) Alle Linien verlaufen jeweils nur im Gebiet 
eines Aufgabenträgers  
Ein Unternehmen hat 2019 als auch jetzt Linien 
auf dem Gebiet mehrerer Aufgabenträger. Der § 
45a-Ausgleich von 2019 wird vom Unternehmen 
bezogen auf die Linien / Linienbündel auf die 
einzelnen Aufgabenträger aufgeteilt und bei den 
jeweiligen Aufgabenträgern separat beantragt. 
 
Die Aufteilung des § 45a-Ausgleichs 2019 auf 
die Linien erfolgt unternehmensweit einheitlich 
nach einem der folgenden Verfahren: 
 
Verfahren 1: [Hinweis: voraussichtlich insbeson-
dere für „Mischfälle“ Brutto-öDA / eigenwirtschaft-
liche Verkehre interessant]  
Unternehmen berechnen den „§ 45a-Wert“ der 
jeweiligen Linien nach den bundesrechtlichen 
Berechnungsvorgaben Der § 45a-Ausgleich 
2019 wird im Verhältnis der sich so ergebenden 
Werte aufgeteilt. 
 
Verfahren 2:  
Unternehmen berechnen den „§ 45a-Wert“ der 
jeweiligen Linie mit unternehmensweiter mittlerer 
Reiseweite und anhand der Schülerzahlen je 
Linie. Der § 45a-Ausgleich 2019 wird im Verhält-
nis der sich so ergebenden Werte aufgeteilt. 
 
Verfahren 3:  
Im begründeten Einzelfall kann bei Bedarf ein 
abweichendes Vorgehen vereinbart werden: Bei 
einem abweichenden Vorgehen ist eine Abstim-
mung zwischen dem Verkehrsunternehmen und 
den betroffenen Aufgabenträgern erforderlich. 
Dem abweichenden Vorgehen muss von der 
jeweiligen Regierung vorab zugestimmt werden. 
Sind mehrere Regierungen betroffen, ist die Re-
gierung federführend zuständig, bei dem das 
Verkehrsunternehmen den Sitz hat. Die federfüh-
rende Regierung hat sich mit den anderen Re-
gierungen abzustimmen.  
Bei dem abweichenden Vorgehen ist darauf zu 
achten, dass die Ermittlung der Höhe des auf die 
Linien aufzuteilenden § 45a-Ausgleichs 2019 
sachgerecht ist und keine Benachteiligung oder 
Bevorzugung gegenüber den Verfahren 1 und 2 
entsteht. 
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b)b) Aufgabenträgerübergreifende Linien  
Bei aufgabenträgerübergreifenden Linien sollte 
geprüft werden, ob regelmäßig bestehende De-
legationsvereinbarungen oder öffentliche Dienst-
leistungsaufträge genutzt und entsprechend 
(auch für die Nachfolgeregelung) erweitert wer-
den können. Die Summe der aufgeteilten Werte 
entspricht dabei dem Gesamtwert der § 45-Mittel 
2019 (siehe oben). 
 
Die Aufteilung der § 45-Mittel 2019 auf die ein-
zelnen Linien erfolgt entsprechend einem der 
oben unter b)a) genannten Verfahren. Soweit die 
Finanzierungszuständigkeit auf einen Aufgaben-
träger delegiert ist, gewährt dieser dem Ver-
kehrsunternehmen diesen Ausgleich in Gänze. 
Die Aufteilung des je einzelner Linien ermittelten 
Werts auf die Aufgabenträger erfolgt – wenn 
die ggf. bestehende Delegationsvereinbarung 
zwischen den Aufgabenträgern keine abwei-
chende Aufteilung für die gegenseitige Refinan-
zierung vorsieht – entsprechend der anteilig 
erbrachten Nutzplatzkilometer auf dem Gebiet 
des jeweiligen Aufgabenträgers. 
 
Die Gesamtsumme des auf das Unternehmen 
entfallenden Ausgleichs muss dem Wert des 
Jahres 2019 entsprechen (siehe oben). 
 
c) Wechsel von Linien zwischen Unternehmen 
nach 2019 (egal ob verbundene oder „fremde“ 
Unternehmen)1 
Hier ist die besondere Herausforderung, dass für 
ein und die gleiche Linie bei verschiedenen Un-
ternehmen unterschiedliche Höhen bei der Aus-
gleichsberechnung nach der 45a-Logik resultie-
ren können. Die „45a-Mittel“ 2019 beruhen auf 
der Kalkulation der „abgebenden“ Unternehmen, 
also jeweils auf deren eigenen betriebsindividuel-
len Werten und unternehmensspezifischen Er-
gebnissen. Daher sind diese auch für die Be-
standssicherung die korrekteren Daten. Dies 
kann bei dem die Linie „aufnehmenden“ Unter-
nehmen zu einem höheren oder einem niedrige-
ren Wert als 2019 für die jeweilige Linie führen. 
Es erfolgt durch die Aufgabenträger und ggf. 
durch die zuständige Regierung ein Plausibili-
tätsabgleich zwischen den Ergebnissen der „auf-
nehmenden“ und „abgebenden“ Unternehmen 
wie nachfolgend dargestellt. 
 
1 Dies betrifft unter anderem neue Genehmi-
gungsinhaber bei der Neuerteilung von auslau-
fenden eigen- oder gemeinwirtschaftlichen Lini-
engenehmigungen oder die (teilweise) Über-

nahme von Unternehmen. Für die Definition von 
verbunden Unternehmen ist insbesondere § 271 
Absatz 2 des Handelsgesetzbuches heranzuzie-
hen. 
„abgebendes“ Unternehmen:  
Die Berechnung der Minderung des Ausgleichs 
durch den Linienwechsel erfolgt in nachvollzieh-
barer und kontrollierbarer Art und Weise auf 
Grundlage der Daten des § 45a-Ausgleichs 2019 
und wird von der Summe der Ausgleichsleistun-
gen an das „abgebende“ Unternehmen wie bei 
anderen wegfallenden Linienverkeh-
ren/auslaufenden Liniengenehmigungen in Ab-
zug gebracht. (Verfahren 1, 2 oder 3 – siehe 
oben b)a)). 
 
 
„aufnehmendes“ Unternehmen:  
Wenn der Wechsel in den Jahren 2020 bis 2022 
vorgenommen wurde, bestehen sowohl für das 
aufnehmende als auch das abgebende Unter-
nehmen von den Regierungen verbeschiedene 
Daten mit den unternehmensindividuellen Wer-
ten der mittleren Reiseweite und der Sollkosten-
satzgruppe. Auf Basis dieser Daten für das auf-
nehmende Unternehmen ist (wenn möglich für 
2022) eine nachprüfbare Aufteilung einschließ-
lich der „aufgenommenen Linien“ entsprechend 
den unter b) beschriebenen Szenarien vorzu-
nehmen (Verfahren siehe oben). 
 
Für Wechsel in den Jahren 2023 und 2024 ist 
eine entsprechende, nachvollziehbare Berech-
nung durch das „aufnehmende“ Unternehmen 
erforderlich. Diese wird zur Plausibilisierung mit 
den Werten des „abgebenden“ Unternehmens 
2019 abgeglichen. Führt das „aufnehmende“ 
Unternehmen den Verkehr auf der Grundlage 
eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags durch 
und sieht dieser vor, dass die § 45a-Mittel auf 
den Ausgleich in tatsächlicher Höhe angerechnet 
werden, soll grundsätzlich der Wert des „abge-
benden“ Unternehmens 2019 angesetzt werden. 
 
Dieses Vorgehen gilt auch für Aufteilung der § 
45a-Mittel von Unternehmen in getrennte Einhei-
ten oder Übernahmen und Integration von Linien. 
 
Die Regelungen finden bei Übertragung (inklusi-
ve Rückübertragung) der Betriebsführung i.S.v. § 
2 Abs. 2 Nr. 3 PBefG in gleicher Weise Anwen-
dung. 
 
 



 

Seite 35 

 

 

3. Fallgruppe 2: Änderung des Leistungsum-
fangs / wesentliche Umgestaltung  
 
a) Änderung in den Jahren 2020 bis 2022 
Für wesentliche Änderungen im Linienangebot / 
neue Verkehre, die in den Jahren 2020 bis 2022 
erfolgten, liegen von den Regierungen verbe-
schiedene Daten vor. Für die Höhe des Aus-
gleichs sollen, wenn möglich, die Daten aus dem 
Jahr 2022 herangezogen werden. Die Aufteilung 
auf die Aufgabenträger erfolgt entsprechend den 
obigen Verfahren. 
 
b) Änderung in den Jahren 2023 oder 2024 
Für wesentliche Änderungen im Linienangebot / 
neue Verkehre in den Jahre 2023 oder 2024 
kann nicht auf von den Regierungen bestätigte 
Daten zurückgegriffen werden. Hier ist eine vali-
de und nachvollziehbare Berechnung des Unter-
nehmens beim Aufgabenträger und des Aufga-
benträgers bei den Regierungen, insbesondere 
unter Rückgriff auf die Zahl der Schülerinnen und 
Schüler im Rahmen der Bestandssicherung er-
forderlich. Im Einzelfall können die Regierungen 
weitere Unterlagen nachfordern oder bei Un-
stimmigkeiten Anpassungen vornehmen. 
 
c) Änderungen ab 2025 
Für wesentliche Änderungen während der Lauf-
zeit der Bestandssicherung wird die Höhe der 
Ausgleichsleistungen unter entsprechender An-
wendungen der unter b) beschriebenen Vorge-
hensweise angepasst. 
 
4. Sonderkonstellationen: 
 
a) „Durchtarifierte Umsteiger“ (zwischen mindes-
tens zwei Verkehrsunternehmen), wenn nicht 
durch Einnahmeaufteilung abgebildet 
Die Auszubildenden nutzen mit Umstieg kombi-
nierte Linien verschiedener Unternehmen. Die 
Beantragung der § 45a-Mittel erfolgte hier bisher 
von nur einem der betroffenen Unternehmen und 
dieses bekam bisher auch die Leistungen nach § 
45a PBefG für alle kombinierten Linien von der 
Regierung. Das Unternehmen hat dann die von 
der Regierung erhaltenen Mittel nach einer un-
ternehmensinternen Abstimmung zwischen den 
betroffenen Unternehmen aufgeteilt. 
 
Bei der Aufteilung der Leistungen von den Regie-
rungen waren bisher nur die antragsstellenden 
Unternehmen bekannt, sodass die „interne Um-
verteilung“ nicht berücksichtigt werden konnte. 
 

Vorgehen: 
Die Unternehmen, die bisher die Leistungen von 
der Regierung erhalten haben, geben den Regie-
rungen an, in welcher Höhe die Mittel auf die 
beteiligten Unternehmen aufgeteilt wurden. 
 
Die „erhaltenden Unternehmen“ melden dieses 
ebenfalls an die Regierungen. 
 
Grundlage der Meldungen sind die Zahlungen 
des Jahres 2019. 
 
Die Regierungen passen im Portal die für die 
Unternehmen ermittelten Beträge („Unterneh-
mensliste“) um die Korrekturbeträge auf Grund 
von „durchtarifierten Umsteigern“ an. Diese „ad-
justierte“ Unternehmensliste dient zum Abgleich 
der Anträge für die Linien / Linienbündel je Un-
ternehmen. 
 
b) Verteilung von Leistungen nach § 45a in Ver-
kehrsgemeinschaften 
In einigen Verkehrsgemeinschaften erfolgte ähn-
lich dem Vorgehen der Einnahmeaufteilung eine 
Umverteilung von Ausgleichsmitteln nach § 45a 
zwischen den antragstellenden Unternehmen 
und Unternehmen, die diese wirtschaftlich erhal-
ten („EAV inkl. 45a“). 
 
Diese Umverteilung ist wirtschaftlich für die Un-
ternehmen von Bedeutung, ist den Regierungen 
aber unbekannt. 
 
Vorgehen: 
Die vorhandene Poolung ist für die Bestandssi-
cherung transparent zu machen. 
 
Die betroffenen Verkehrsunternehmen melden 
den Regierungen, was sie 2019 (falls nicht für 
2019 vorhanden, dann 2022) als Ausgleich auf 
der jeweiligen Linie / Linienbündel erhalten ha-
ben und was sie an die Verteilung abgegeben 
haben, um so eine angepasste Höhe des Betra-
ges für den Bestandsschutz des jeweiligen Un-
ternehmens erstellen zu können. Vergleiche 
Vorgehen unter 4a). 
 
c) atypische und unvorhergesehene Sonderkons-
tellationen 
Sollte es bei der Anwendung der beschriebenen 
Vorgehensweisen zu unvorhergesehenen Ver-
werfungen oder atypischen Problemen kommen, 
kann im besonders darzulegenden Einzelfall in 
Abstimmung mit der jeweiligen Regierung ein 
abweichendes Vorgehen vereinbart werden. 
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Bekanntmachung anderer Behörden 
Haushaltssatzung 

des Zweckverbandes für Rettungsdienst und 
Feuerwehralarmierung Augsburg 

für das Haushaltsjahr 2024 
Vom 15. Dezember 2023 

 
I. 

 
Aufgrund der §§ 13 ff der Verbandssatzung für 
den Zweckverband für Rettungsdienst und Feu-
erwehralarmierung Augsburg, Amtsblatt der Re-
gierung von Schwaben vom 04.11.2003, Seite 
217, Art. 40 ff des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (KommZG), BayRS 2020-6-1-I 
und der Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO), 
BayRS 2020-1-1-I, erlässt der Zweckverband für 
Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung 
Augsburg folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
 

in den Einnahmen und Ausgaben mit 2 141 787,00 € 
 
und im Vermögenshaushalt 
 

in den Einnahmen und Ausgaben mit 0,00 € 
 
ab. 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen des Zweckverbandes 
für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung 
sind nicht vorgesehen. 

 
§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-

haushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 

 

1) Der Umlagebedarf setzt sich zusammen aus 
den Kosten für den laufenden Betrieb der In-
tegrierten Leitstelle (1 454 402,00 €) bzw. Tak-
tisch-Technischen Betriebsstelle (333 

795,00 €) und dem Finanzbedarf im Übrigen 
(204 090,00 €). Er beträgt insgesamt 
1 992 287,00 € 

 
2) Für den Betrieb der Integrierten Leitstelle 

sind zu leisten: 
 a) von der Stadt Augsburg   

 40,00% 581 760,80 € 
 b) vom Landkreis Augsburg   

 22,32% 324 622,53 € 
 c) vom Landkreis Aichach-Friedberg 

 12,52% 182 091,13 € 
 d) vom Landkreis Dillingen a.d. Donau 

 10,80% 157 075,41 € 
 e) vom Landkreis Donau-Ries  

 14,36% 208 852,13 € 
 
3) Für den Betrieb der Taktisch-Technischen 

Betriebsstelle sind zu leisten: 
 a) von der Stadt Augsburg   

 40,00% 133 518,00 € 
 b) vom Landkreis Augsburg   

 22,32%   74 503,05 € 
 c) vom Landkreis Aichach-Friedberg 

 12,52%   41 791,13 € 
 d) vom Landkreis Dillingen a.d. Donau 

 10,80%   36 049,86 € 
 e) vom Landkreis Donau-Ries  

 14,36%   47 932,96 € 
 
4) Für den Finanzbedarf im Übrigen sind zu 

leisten: 
 a) von der Stadt Augsburg   

 32,41%           66 145,57 € 
 b) vom Landkreis Augsburg   

 27,70%           56 532,93 € 
 c) vom Landkreis Aichach-Friedberg 

 14,72%           30 042,05 € 
 d) vom Landkreis Dillingen a.d. Donau 

 10,55%           21 531,49 € 
 e) vom Landkreis Donau-Ries  

 14,62%           29 837,96 € 
 

§ 5 
 

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht 

beansprucht. 
 

§ 6 

e n t f ä l l t 
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§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 

2024 in Kraft. 
 
Augsburg, den 15. Dezember 2023 
Zweckverband für Rettungsdienst und  
Feuerwehralarmierung Augsburg 
 
 
Eva Weber 
Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg 
Verbandsvorsitzende 
 

II. 
 
Die Haushaltssatzung samt Anlagen liegt bis zur 
nächsten amtlichen Bekanntmachung einer 
Haushaltssatzung bei der Verbandskämmerei 
des Zweckverbandes in Augsburg, Rathausplatz 
2 a, Zimmer Nr. 209, während der Öffnungszei-
ten öffentlich zur Einsichtnahme auf. 
RABI Schw. 2024 
 

 
 
 

Stellenausschreibung 
 

Der Landkreis Dillingen a.d.Donau sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt  

 einen Sachbearbeiter (m/w/d) für den 

Fachbereich 40 „Natur- und Landschaftsschutz“ 
in Teilzeit 

 

 einen Technischen Sachbearbeiter 
(m/w/d) für das Team 432 „Bauamt technisch“ 

 

 einen Leiter der Kreiskasse (m/w/d) für 

den Fachbereich 11 „Finanzen und Steuerung“ 

 
Ausführliche Informationen über die konkreten 
Aufgaben, die zu erfüllenden Anforderungen und 
unsere Erwartungen finden Sie auf der Hompa-
ge des Landkreises unter www.landkreis-
dillingen.de, Rubrik „Beruf und Karriere“. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

Dillingen a.d.Donau, 21.12.2023 

Markus Müller, Landrat 

http://www.landkreis-dillingen.de/
http://www.landkreis-dillingen.de/

